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Steuerliche Berücksichtigung
von Aufwendungen für Kurreisen ohne

amtsärztliches Zeugnis

Aufwendungen für eine Kurreise können als

außergewöhnliche Belastung nach $33 des

Einkommensteuergeselzes zu einer Steuer-

ermäßigung führen. Voraussetzung ist u. a., daß

die Reise zur Heilung oder Linderung einer

Krankheit nachweislich notwendig ist und eine

andere Behandlung nicht oder kaum erfolg-

versprechend erscheint.

Wegen der im allgemeinen schwierigen Ab-

grenzung zu Erholungsreisen und um Miß-

bräuche auszuschließen, ist es regelmäßig er-

forderl ich, daß d ie med izi n ische Notwend i g keit

der Kurreise durch ein vor ihrem Antritt ausge-

stelltes amtsärztliches oder vergleichbares

Zeugnis nachgewiesen wird. Der Bundesfinanz-

hof hat im Anschluß an seine bisherige Recht-

sprechung nun entschieden, daß von diesem
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steht, daß eine gesetzliche Krankenkasse diese

Notwendigkeitsprüfung vorgenommen und

positiv beschieden hat (Urteilvom 30.6'1995 -
ItlR 52/93).Er hat dazu ausgeführt, daß davon in

der Regel ausgegangen werden kann,wenn die

Kasse einen Zuschuß zu den Kosten für die

Durchführung der Kur - z.B. zu den Kosten für

Unterkunft und Verpflegung - gewährt hat.

(Pressemittei lu ng d. Bundesfinanzhofs)

Für eine Belehrungspflichtverletzung ist der

Mandant im Honorarprozeß des Steuerberaters

beweislastpflichtig.

Mündliche Hinweise, die der Mandant trotz

möglicher nachteiliger Konsequenzen nicht zu

befolgen bereit ist, mÜssen nicht schriftlich wie-

derholtwerden, weder zur Betonung ihrer Ernst-

haftigkeit noch zum Zwecke der Beweissiche-

rung.

Der Steuerberater ist an Weisungen seines

Mandanten gebunden (S665 BGB), soweit sie

in Kenntnis der Sach- und Rechtslage ergehen'

(OLG Köln,lJrt.v.1.6.1994 - ll U 244/93, rkr.

- stB 1994,425)

1. Veräußert ein Freiberufler seine Praxis, so

schließt die Aufnahme oder Fortführung einer

sel bständ i gen Arbeit des Veräu ßerers i m bishe-

rigen örtlichen Wirkungsbereich die Annahme

einer,Veräußerung" i.S.d. S1BAbs' 3 ESIG dann

nicht aus, wenn die Tätigkeit im Auftrag des

Erwerbers ausgeübt wird.

2. Es macht keinen Unterschied, ob die Tätig-

keit des Veräußerers selbständig oder nicht
selbständ ig ausgeübt wird.

(BFH, lJrt.v. 29. 6.1994 - I R 105/93

- BFHNV 1995,109)

Ein Rechtsanwalt kann sich grundsätzlich auf

die inhaltliche Richtigkeit der Mitteilung über

den Eingang einer Rechtsmittelschrift verlas-

sen. Versehen des Gerichts (hier:Abweichung

des mitgeteilten vom tatsächlichen Eingangs-

datum um einen Tag bei Übermittlung eines

Berufungsschriftsatzes per Telefax) dürfen bei

rechtsstaatlicher Verfahrensgestaltung nicht

über die Begründung besonderer Prüfungs-

pflichten auf den Bürger abgewälzt werden.

(BVerfG, Beschl. v. 25.11.1994 - 2 BvR 852/93

- NJW,1995,711)

GI Leitsätze



Beruf ungs-
begründungsf rist

- erster Verlängeru ngsantrag
- pauschale Begründung
- LAG Dirsseldorf
(BAG, Beschl. v. 27.9.1994 - 2 AZB 18/94,
17 Sa 227/94 LAG Düsseldorf)

Leitsätze (d.Red.):

'13.828,50 DM in Anspruch genommen. Mit
Urteil vom 22.12.1993 hat das Arbeitsgericht
dem Kläger einen Zahlungsanspruch in Höhe
von 768,25 DM zuerkannt und die Kündigungs-
schutzklage sowie die weitergehende Zah-
lungsklage abgewiesen. Der Kläger hat gegen
das ihm am 19.1.1994 zugestellte Urteil am
10.21994 Berufung eingelegt. Mit Schriftsatz
vom 7 3., der am 9. 3.1994 beim Landesarbeits-
gericht eingegangen und ausweislich des
Kanzleistempels dem Kammervorsitzenden
vorgelegt worden ist, hat der Prozeßbevoll-
mächtigte des Klägers Verlängerung der Beru-
fungsbegründungsfrist um einen Monat bis
zum 10.4.1994 beantragt und dazuvorgetragen,
im Hinbl ick auf ,,außergewöhnliche Arbeitsbela-
stung" und ,,wegen der Vielzahl der zu bearbei-
tenden Vorgänge" könne die Berufung ,,nicht
fristgemäß" beg rü ndetwerden. Durch Besch luß

vom 10. 3.'1994 hat das Berufungsgericht diesen
Antrag mit der Begründung zurückgewiesen,
der Rechtsstreit werde verzögert und erhebli-
che Gründe für eine Verlängerung seien nicht
hinreichend dargelegt. Der Beschluß ist aus-
weislich des Kanzleistempels am 11.3.1994 an

die Prozeßbevollmächtigten des Klägers abge-
sandt worden.

Mit Schriftsatz vom 15.3.1994, am 17.3.'1994

beim Landesarbeitsgericht eingegangen, hat
der Kläger die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand beantragt und in einer eidesstattlichen
Versicherung glaubhaft gemacht, er habe auf
die Verlängerung der Berufungsbegründungs-
frist vertaut. Zugleich hat er die Berufung be-
gründet.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsan-
trags hat der Kläger vorgetragen, sein ProzelS-

vertreter habe nicht damit rechnen müssen, daß
die Berufungsbegründungsfrist nicht verlän-
gert werde. Dieser habe in Kenntnis der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs darauf ver-
traut, daß dem Verlän geru n gsantrag stattgege-
ben werde. Dieses Vertrauen sei vor allem des-
halb schützenswert, weil der Prozeßbevoll-
mächtigte über die Anforderungen der Rechl
sprechung hinaus eine,,außergewöhnliche"
Arbeitsbelastung vorgetragen und dazu ausge-
führt habe, die ,,Angelegenheit könne derzeit

.! ' ,:'

Aus den Gründen:

L Der Kläger hat sich mit der Kündigungs-
schutzklage gegen eine von der Beklagten am
5.8.1993 ausgesprochene fristlose Kündigung
gewandt und die Beklagte auf Zahlung von Ver-
gütung aus Annahmeverzug in Höhe von
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wegen der Vielzahl der zu bearbeitenden Vor-
gänge nicht fristgerecht erledigt werden'l Für
den Prozeßbevollmächtigten des Klägers sei
auch nicht vorhersehbar gewesen, daß die an-
gerufene Kammer des Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf im Gegensatz zu anderen Kam-
mern bei Verlängerungsanträgen eine gegen-
über der höchstrichterlichen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs restriktivere Haltung
einnehme. Davon sei auch nicht auszugehen
gewesen, weil die Grundsätze zu 9519 Abs. 2
Satz 3 ZPO für$66Abs,1 Satz 4 ArbGG entspre-
chend gelten müßten. Die Normen unterschei-
den sich nur dadurch, daß seit der Novell des
Arbeitsgerichtsgesetzes im arbeitsgerichfli-
chen Verfahren nach dem Beschleunigungs-
grundsatz nur noch einmal eine Verlängerung
der Berufungsbegründungsfrist verlangt wer-
den könne. Hieraus folge keine restriktivere
Auslegu n g der Verlängerungsmöglich keit.

Der Kläger hat beantragt,
1. ihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu gewähren im Hinblick auf die Versäumung
der Berufu ngsbegrü ndu ngsf rist.

2. unter Aufhebung der Entscheidung des
Arbeitsgerichts Solingen vom 22.12.1993 fest-
zustellen, daß die Kündigung vom 5,8.1993 das
Arbeitsverhältnis zwischen der Beklagten und
ihm weder fristlost noch fristgerecht zum
30.9.1993 beendet hat und das Arbeitsverhält-
nis ungekündigt fortbesteht.

Die Beklagte hat beantragt,
die Berufung als unzulässig zu verwerfen.

Sie hat die Auffassung vertreten, die pauschale
Begründung desAntrags auf Verlängerung der
Berufungsbegründungsfrist durch den Kläger
genüge nicht den Anforderungen des g 66 Abs.
1 Satz 4 ArbGG. Der Kläger müsse sich das Ver-
schulden seiner Prozeßbevollmächtigten auch
gemäß $85 Abs.2ZPO zurechnen lassen, die
nicht auf eine Fristverlängerung hätten ver-
trauen dürfen, Zumindest hätten sie sich am
letzten Tag der Frist telefonisch erkundigen
müssen, ob die beantragte Verlängerung
gewährt worden sei.

Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung
unter Zurückweisung des Antrags auf Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand durch
Beschluß als unzulässig verworfen. Dagegen
richtet sich die vom Landesarbeitsgericht zuge-
lassene Revisionsbeschwerde des Klägers,
deren Zurückweisung die Beklagte beantragt.

ll. Die vom Landesarbeitsgericht zugelassene
Revisionsbeschwerde ist statthaft (977 Satz 1

ArbGG) und begründet.

1. Dem Kläger ist auf seinen am 17.3.1994
rechtzeitig gestellten Antrag (S 234 Abs. 2 ZPO)
gegen die Versäumung der Berufungsbegrün-
dungsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren. Er war ohne eigenes oder
ihm zurechenbares Verschulden seines pro-
zeßvertreters ($85 Abs. 2 ZPO) verhindert, die
versäumte Frist einzuhalten (9233 ZPO).

2. Grundsätzlich kann der Beschwerdefüh-
rer im Wiedereinsetzungsverfahren nicht
mit Erfolg geltend machen, er habe mit der
Verlängerung der Berufungsbegründungs-
frist durch den Vorsitzenden rechnen dür-
fen. Er ist vielmehr mit dem Risiko belastet, daß
der Vorsitzende in Ausübung des ihm gemäß
$519 Abs. 2 Satz 3 ZPO bzw 966 Abs. 1 Sarz 4
ArbGG eingeräumten Ermessens eine bean-
tragte Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist auch dann versagt, wenn die dafür
erforderl ich en Voraussetzu n gen vorl iegen (vgl.
BGH Beschl. v. 14.2.1991 - Vil ZB 8/90 - NJW
1991,1359, m.w.N.). Etwas anderes gilt indes-
sen, wenn der Rechtsmittelführer mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit mit der Bewilligung
der Fristverlängerung rechnen darf, weil
dies dem normalen Lauf der Dinge ent-
spricht (vgl. BGH Beschl. v. 11.7.1985 - ilt ZB
13/85 - Vers? 1985, 972; BGH Bescht. v.

14.2.1991, a.a.O, m.w.N.; BAG Beschl. v.

4.2.1994 - B AZB 16/93 - MDR 1994,942,943,
zu ll 2a der Gründe, auch zurVeröffenttichung
in der Amtlichen Sammlung vorgesehen).

3. Entgegen derAuffassung des Landesarbeits-
gerichts durfte der Kläger auf die Bewilligung
sei nes Verlängeru ngsantrages vertrauen.

a) Zu den Gründen, die im Schrifttum und in der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im
allgemeinen als,,erheblich" im Sinne von $519

a
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Abs, 2 Salz? ZPO und $66 Abs.1 Satz 4 ArbGG
angesehen werden, zählt u.a. die berufliche
Überlastung bzw. besonders slarke Arbeitsbe-
lastung des Prozeßbevollmächtigten (BGH
Beschl. v. 5.7.1989 - lV b ZB 53/89 - NJW - RR
1989, 1280; BGH Beschl. v. 7.5.1991 - Xll ZB
48/91 - NJW 1991, 2080, 2081; Zöller/Schneider,
ZPO, 18. Aufl., $579 Rz 17; Germelmann/
Matthes/Prütting, ArbGG, $66 Rz 33).

Darauf hat sich der Prozeßbevollmächtigte des
Klägers in der Sache berufen. Er hat vorgetra-
gen, eine,,außergewöhnliche Arbeitsbelastu ng"
hindere ihn ,,derzeit wegen der Vielzahl der zu
bearbeitenden Vorgänge" daran, eine sachge-
rechte Berufungsbegründung fristgemäß vor-
zulegen. Der Prozeßbevollmächtigte mußte
nicht deshalb mit der vollständigen Ablehnung
der Fristverlängerung rechnen, weil er die
Gründe dieser,,außergewöhnlichen" Arbeits-
belastung und ihre Auswirkungen auf die Bear-
beitung gerade der konkreten Sache nich näher
substantiiert und glaubhaft gemacht hat ($$224
Abs.2,294 Abs. l ZPO).

b) Es entspricht der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs (vgl. Beschl. v. 11.7.1985,

a.a.O; Beschl. v. 5.7.1989, a.a.O.; Beschl. v.

14.2.1991, a.a.O.), daß der Anwalt regelmäßig
erwarten kann, seinem ersten Antrag auf
Verlängerung der Berufungsbegründungs'
frist werde entsprochen, wenn einer der
Gründe des 5519 Abs. 2 Satz 3 ZPO vorge-
bracht wird. Eine Praxis, die generell die im
Verlängerungsgesuch vorgetragenen Gründe
ohne Glaubhaftmachung für nicht ausreichend
hält, bewegtsich nicht mehr im Rahmen zulässi-
ger, am Einzelfall orientierter Ermessensaus-
übung. Auf eine solche Praxis braucht sich der
Anwalt grundsätzlich nicht einzustellen (vgl.

BGH Beschl. v. 11.7.1985, VersR 1985, 972, 973;
BVertG Beschl. v.28.2.1989 - 1 BvR 649/88 -
NJW 1989,1147; BAG 3eschl.v.4.2.1994, a.a.O.
zu ll 2a bb der Gründe).

c) lm arbeitsgerichtlichen Verfahren gilt ent-
gegen der Auffassung des Landesarbeitsge-
richts nichts anderes. Wenn 566 Abs. l Salz 4
ArbGG im Gegensatz zu $ 519 Abs. 2 Satz 3 ZPO.
ausdrücklich die einmalige Verlängerung der
Berufungsbegründungsfrist zuläßt, dient dies

dem i m arbeitsgerichtl ichen Verfah ren vorherr-
schenden Grundsatz der Beschleunigung
(Germelmann/Matthes/Prütting, a.a.O., Rz 3),
der bei Berufungen in Kündigungsschutzpro-
zessen gemäß S64 Abb. 8 ArbGG besonders
hervorgehoben ist. Daraus lassen sich jedoch
keine Schlüsse auf Anforderungen ziehen, die
generell und abweichend von $519 Abs. 2Salz
3 ZPO an die Darlegung und Glaubhaftma-
chung erhebl icher Gründe für die Fristverlänge-
rung zu stellen wären. Das verdeutlicht bereits
der insoweit gleiche Wortlaut beider Vorschrif-
ten.Auch sind die in $S224Abs.2 und 294Abs,1
ZPO sowohl im Rahmen von $5.19 Abs.2 Satz 3
ZPO als auch im Zusammenhang mit S 66 Abs. 1

Satz 4 ArbGG gleichermaßen anzuwenden
(BAG Beschl. v. 4. 2J994, a.a.O., zu ll2a bb der
Gründe; a.A. LAG Berlin Beschl. v. 26.1.1990 - 6
Sa 91/89 - LAGE S66 ArbGG 1979 Nr. 8).

ln der Konsequenz dieses Ergebnisses liegt
indes - entgegen der Auffassung des Landes-
arbeitsgerichts - kein Verzicht auf die tatbe-
standlichen Voraussetzungen des S66 Abs. 1

Salz 4 ArbGG in Verbindung mit $224 Abs. 2,

$294 Abs. 1 ZPO. Denn weder ist der Antrag-
steller der Darlegung erheblicher Gründe voll-
ständig enthoben (vgl. LAG Nürnberg Beschl. v.

26.1.1994 - 4 Sa 1207/93 - LAGE $66 ArbGG
1979 Nr.9) noch ist der Kammervorsitzende im
Einzelfall gehindert, eine Substantiierung und
Glaubhaftmachung der im Verlängerungsge-
such dargelegten, erheblichen Gründe zu vet-
lan gen, wenn Anhaltspunkte daf ür vorliegen,
daß die pauschal dargelegten Gründe nicht
zutreffen. ln diesen Fällen kann das Gericht die
Entscheidung über die Fristverlängerung auch
nach deren Ablauf wirksam treffen (BAG GS
Beschl. v. 24.8.1979 - GS 1/78 - BAGE 32, 71 :
AP Nr.1 zu $66 ArbGG 1979) oder eine kurze
(2. B. dreitägige) Verlängerung der Frist einräu-
men, sofern dadurch keine Verzögerung des
Rechtsstreits ei ntritt,

d) Die unteren lnstanzen der Fachgerichte sind
allerdings auch bei der Auslegung und Anwen-
dung von Verfahrensvorschriften nicht gehin-

-dert, was eigentlich keiner Hervorhebung
bedarf, abweichende Auffassungen a) der
Rechtsprech ung der obersten Bu ndesgerichte

0
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zu vertreten. Sie sollten jedoch solche Mei-

nungsverschiedenheiten aus Gründen der
Rechtsstaatlichkeit nicht zu Lasten des Bürgers
austragen und es ihm zum Verschulden gerei-

chen lassen, wenn er auf die Rechtsprechung

eines obersten Bundesgerichts vertraut.

Eine solche Verfahrensgestaltung beschränkt
den Anspruch des Bürgers auf berechenbaren
und gleichmäßigen Zugang zu den Gerichten.

Nur wenn dem rechtssuchenden Bürger

bekannt sein muß, daß eine strenge Hand-

habung von Verfahrensvorschriften zu erwarten

ist, kann eine andere Beurteilung gerechtfertigt

sein (BVertG 3eschl.v.28.2.1989 -, a.a.O. zu lll
2 der Gründe).

lm vorliegenden Fall war das Landesarbeits-
gericht aus den genannten Gründen gehindert,

dem Kläger dasVertrauen seiner Prozeßbevoll-

mächtigten auf die Rechtsprechung des Bun-

desgerichtshofs zum Versch ulden gereichen zu

lassen. Dem Prozeßbevollmächtigten war
eine gegenüber der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs restriktivere Handha-
l^..-a -laa I anrlaaarhaitaaariahfa Flr'iacal-l,ullv ratEt bgrlugcgf vtrrgvgl lvlllg vssser-

dorf bei der Bewilligung von Verlängerungs-
anträgen nicht bekannt. Er hat durch eides-

stattliche Versicherung glaubhaft gemacht, er
habe nach seiner Erinnerung in 13jähriger

Anwaltstäti g keit erstmals ei nen Verlängeru n gs-

antrag in Arbeitsgerichtssachen gestellt und auf
eine positive Entscheidung vertraut. Er muBte

d ie restri ktive Spruch praxis des Landesarbeits-
gerichts Düsseldorf im Zeitpunkt des Wieder-

einsetzungsantrags (17. 3.1994) auch nicht ken-

nen, weil diese erst deutlicher bekannt gewor-

den ist, nachdem der Beschlu 13 der 12. Kammer

v.23.12.1993 im Juli 1994 veröffentlicht worden
ist (DB 1994,1528 LS; EzA SD 1994 Nr.16, 8).

lm zweiten Leitsatz des veröffentlichten
Beschlusses hat die Kammer hervorgehoben,
bei m Landesarbeitsgericht Düsseldorf bestehe

keine allgemeine Praxis, daß pauschal begrün-
deten Verlängerungsanträgen entsprochen
werde. Das Gericht hat zu diesem Leitsatz dar-

auf hingewiesen, der Beschluß des Bundesar-
beitsgerichts v. 4.2.1994 (a.a.O.), in dem eine
generell extensive Handhabung der Verlänge-

rungsvorschrifien angenommen worden sei,

beruhe auf falschem Vortrag des dortigen Beru-
fu n gsklägers. Andererseits ist dem an gefochte-

nen Beschluß selbst zu entnehmen, daß die
Vorsitzenden des Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf nur ,,überwiegend" eine stren-
gere Handhabung der Verlängerungsvor-
schriften praktizieren; eine einheitliche
restriktive Handhabung gibt es daher wohl
ebenfalls nicht.

Die Veröffentlichung des Beschlusses vom
23.12.1993 i st f ü r d i e Be u rte i I u n g d es vo rl ieg en -

den Falles somit ebenso ohne Konsequenz

wie die Veröffentlichung des Beschlusses des

B. Senats v.4.2.1994 im Juni 1994 (a.a.O.). Für

die Spruchpraxis beim Landesarbeitsgericht
Düsseldorf enthält schließlich auch der veröf-
fentlichte Beschluß des Landesarbeitsgerichts
Berlin v. 26.1.1990 (- 6 Sa 91/89 - LAGE S66
ArbGG 1979 Nr. 8) keine Aussage. Dieser

Beschluß bewirkt allenfalls, daß im Bereich des

Landesarbeitsgerichts Berlin nicht darauf
vertraut werden kann, pauschal begründeten
Verlän geru n gsanträgen werde stattgegeben.

4. Es gereichtdem Klägerschließlich nichtzum
Verschulden ($85 Abs.2 ZPO), daß sein'Pro-
zeßbevollmächtigter den Verlängerungsan-
trag erst am vorletzten Tag der Frist gestellt
und sich fernmündlich nicht nach der Ent-
scheidung erkundigt hat. Eine Partei ist

grundsätzlich berechtigt, eine Frist bis zumlelz-
ten Tag auszuschöpfen. Auch die unter diesen

Umständen erhöhten Sorgfaltsanlorderu ngen

hat der Prozeßbevollmächtigte des Klägers

nicht verletzt, als er zu( Begründung seines

Antrags lediglich auf die außergewöhnliche
Arbeitsbelastung verwiesen hat. Da er daraufhin
mit der Verlängerung der Frist rechnen konnte,

bestand keine erkennbare Notwendigkeit für
eine Rückfrage bei Gericht vor Ablauf der Frist

(vgl. BGH Eesch/. v.5.7.1989, a.a.O.). Dies mag

sich nach der Veröffentlichung des Beschlus-
ses der 12. Kammer des Landesarbeitsgerichts
Düsseldorf v. 23.'12.1993 (a.a.O.) im Juli 1994

anders darstellen.

lm Gegenteilwäre das Gericht im vorliegen-
den Fall gehalten gewesen, nach $139 ZPO
darauf hinzuweisen, daß es dem Verlänge-
rungsantrag nicht stattgeben will. Diese



Pflicht besteht indes nur dann, wenn das Lan-
desarbeitsgericht -wie im vorliegenden Fall- in

Abweichung von der gefestigten Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs und zumindest
eines Teils des arbeitsrechtlichen Schrifttums
nicht beabsichtigt, dem Verlängerungsantrag
zu entsprechen und sich hierzu weder auf Ent-
scheidungen des Bundesarbeitsgerichts noch
auf veröffentlichte Beschlüsse desselben
Landesarbeitsgerichts berufen kann. Dieser
Hinweis wäre im vorliegenden Fall sogar mit
einfacher Post möglich gewesen, da dem
Kammervorsitzenden der Antrag ausweislich
des Kanzleistempels bereits am 9.3.1994 vor-
gelegtworden ist. Selbst am letzten Tag der Frist
(10.3.1994) hätte der Kammervorsitzende den
Hinweis noch geben können. Sofern er sich
hierzu des Telefons nicht bedienen wollte, hätte
zumindest die Möglichkeit bestanden, dem Pro-
zeßbevollmächtigten des Klägers einen ent-
sprechenden H i nweis per Telefax zu kom men zu
lassen. Der Prozeßbevollmächtigte hätte dann
entweder in aller Kürze unter Zurückstellung
anderer Fristsachen eine Begründung fertigen
und dem Gericht perTelefaxzukommen lassen
oder den Verlängerungsantrag entsprechend
ei nem gerichtlichen H inweis weiter su bstanti ie-
ren können.

- Darlegungs- und Beweislast
- Vorlage der Arbeitsergebnisse

- Zustimmung zur Einsicht in
die Finanzamtsakten?

(OLG Düsseldorf, UrI.v. 7.7.1995 - 13 U 163/93)

Leitsätze (d. Red.):

1.Vergütungsansprüche des Steuerbe-
raters setzen Vorlage der Arbeitsergeb-
nisse voraus.

2.Vor allem die,,greifbaren Ergebnisse,'
dergeschuldeten Dienste gehören in die ,

vom Steuerberater zu führenden Hand-
akten. (Bilanzen, Berichte, Einnahme-

überschuBrechnungen, Steuererklärun-
gen pp.)

3. Ein Anspruch auf Zustimmung zur
Einsicht in die Akten des Finanzamtes
kann vom Steuerberater zum Nachweis
seines Vergütungsanspruches nicht geF
tend gemacht werden.

4. Die Entscheidung zu Lasten eines
Streitgenossen, erwächst im Verhältnis
der Streitgenossen zueinander nicht in
Rechtskraft.

Aus den Gründen

l. Der Kläger hat als Rechtsnachfolger einer
Steuerberatu n gsgesellschaft deren Gebü h ren-
forderungen aus neun Rechnungen für Leistun-
gen bis September 1981 geltend gemacht. Hin-
sichtlich einer Rechnung (der v.29.2.1980) hat
er die Klage zurückgenommen, hinsichtlich
we ite re r f ü nf Rec h n u n g e n (d e r v. 27.1., 11. 5., 27. 5.

5. 11. u nd 28.12.1981) hat der 1 8. Zivi lse nat i n d em
(zweiten) Berufungsurteil v. 1.3.1990 abschlie-
ßend entschieden.lm Streitwaren demnach nur
noch die drei Rechnungen vom 28..1.,30.4. und
5.11.1981 über insgesamt 736267 DM. Durch
Schlußurteil v. 9.6.1993 hat das Landgericht die
Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung
von 3.57266 DM und den Beklagten zu 1. allein
zur Zahlung weiterer 3.128,97 DM, jeweils nebst
Zinsen, verurteilt und die Klage im übrigen
abgewiesen. Dagegen haben beide Beklagten
mit dem Ziel der vollständigen Abweisung
Berufung eingelegt.

ll. Die Berufungen sind überwiegend begrün-
det. Der Kläger kann eineVergütung nur in den
Angelegenheiten verlangen, in denen er
Arbeitsergebnisse vorgelegt hat. Denn im
übrigen kann nicht überprüft werden, ob und in
welcher Höhe er fällige Gebührenansprüche
erworben hat. Darauf hat schon der früher
zuständige 18. Zivilsenat in dem (zweiten) Beru-
fungsurteil vom 1.3.1990 hingewiesen. Der Vor-
wurf des Klägers, der Beklagtezu 1, habe mit der
(angeblichen) Vernichtung seiner Unterlagen
und derWeigerung, das FinanzamtzurAuskunft
zu ermächtigen, die Beweisführung vereitelt, ist
nicht gerechtfertigt:

Honoraranspruch
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1. Grundsätzlich muß der Anspruchsteller
alle Tatsachen behaupten und beweisen,
aus denen sich sein Anspruch herleitet. Läßt

der Beweis sich nur durch Urkunden (hier: die
Arbeitsergebnisse) führen, so ist es Sache des

Anspruchstellers, diese vorzulegen. Die ZPO

kennt keine allgemeine Mitwirkungs- oder Auf-

klärungspflicht des Anspruchsgegners, Des-

halb ist im Grundsatz keine Partei gehalten,

dem Gegner das für seinen Prozeßsieg nötige

Material zu verschaflen (BGH NJW 1990,3151).

Eine Ausnahme gilt nur, wenn die darlegungs-
und beweisbelastete Partei außerhalb des maß-
geblichen Geschehensablaufs steht und den

rechtserheblichen Sachverhalt nicht von sich

aus ermitteln kann, während die Gegenpartei
die erforderlichen lnformationen hat oder sich

leicht beschaffen kann (BGH FamRZl98Z 259,

260; BGH NJW 1989,161,162; BGH NJW 1990,

3151,3152).

2. DaB der Kläger die Arbeitsergebnisse, auf

die er seine Ansprüche stützt, überwiegend
nicht mehr belegen kann, mag richtig sein. Die

daraus folgende Beweisnot hat er sich aber
^^l116+ -',-"^nl-' rniha^.öEtuol 4uzuout il vtugt L

a) Steuerberater haben, ebenso wie Rechts-

anwälte, Handakten zu f ühren. Diese Verpf I ich-

tung ist nicht gesetzlich geregelt, gehört aber zu

den Grundsätzen einer gewissenhaften Aus-

übuhg des Berufs ($57 Abs. 1 StBerG, S43 S. 7

BRAO) und wird in den 5566, 80 S. 2 StBerG

und den SS50,56 Abs,1 S.1 BRAO, die sich mit

den Handakten befassen, als selbstverständ-
I i ch vo rau sg esetzt ( G e h re, StB e rG, 2. Auf l. [1 991 ],

$ 66Fdnr: 3; Feuerich, BRAO, 2. Aufl. n992l,S 50
Rdnr.l; allg. M).

b) Die genannten Vorschriften betreffen aller-

dings nur einen Teil des lnhalts der Handakten,

nämlich die Schriftstücke, die der Steuerberater

oder Anwalt von seinem Auftraggeber oder
für ihn erhalten hat. Der Begriff der Handakten
($78 RlchflStA S36 BichtlRA) ist weiter. Er um-

faßt alles, was aus Anlaß der Tätigkeit eines

Steuerberaters oder Anwalts in einer bestimm-
ten Angelegenheit in seine Hände gelangt ist,

und zwar unabhängig davon, wer es gefertigt

hat und wie es in seinen Besitz gekommen ist

(Gehre, a.a.O. Rdnr.4;Späth, in: Bonner Hand-

buch, $ 66 StBerG, Rdnr. B 951.1; Feuerich, a.a.O.

Rdnr.6; allg. M.). Daraus folgt, daß die Handak-
ten im weiteren Sinne auch Durchschriften oder
Kopien der Unterlagen enthalten müssen, die
der Steuerberater oder Anwalt selbst für den

Auftraggeber angeferligt hat (Gehre u. Späth,
jeweils a.a.O.; allg. M;vgl. auch 8GH2109,260,
265). Denn abgesehen davon, daß die Hand-

akten nur dann ,,ein Bild der entfalteten Tätigkeit"
(536 S. 2 Richtl?A) geben und eine ausrei-
chende Grundlage für eine etwaige weitere

Betreuung des Mandanten (Ersatz verlorener
Unterlagen, Vertretung vor Behörden und

Gerichlen, Anfertigung von Anschlußerklärun-
gen u.ä,) bieten, können Steuerberater und
Anwalt auch in Gebührensachen am besten
anhand ihrer Akten nachweisen, was sie für
ihre Auftraggeber unternommen haben,
wenn ihre Tätigkeit in Zweifel gezogen wird
(Späth, a.a.O. Rdnr. B 950.3 a. E.; Feuerich, a.a.O.

Rdnr. 4; Borgmann/Haug, Anwaltshaftung, 2.

Auf l. [1 9 86], S 23 1. ; Li n g en be rg u. a., G ru nd sätze

des anwaltlichen Standesrechfs, 2. Aufl. [1988],

536 Rdnr.2).

c) tseim Steuerberater gehören vor aiiem
die ,,greifbaren Ergebnisse" (BGHZ 115, 382,

386: NJW 1992,307,308) der von ihm ge'
schuldeten Dienste, also die für den Auf-
traggeber angefertigten Bilanzen, Berichte,
Einnahmen-Überschußrechnungen, Steuer-
erklärungen usw., in die Handakten (Gehre,

a.a.O. Rdnr. 4; Späth, a.a.O. Rdnr. B 951.1). Bei
einer geordneten Aktenführung hätte der Klä-
ger demnach nicht nur die Auszüge, die das
Finanzamt ihm überlassen hat, sondern sämt-
liche Arbeitsergebnisse vorlegen können, für

die er eine Vergütung fordert. Eine nachvoll-

ziehbare Begründung, warum er dazu nicht

imstande sei, hat der Kläger nicht geliefert. Des-

halb ist davon auszugehen, daß die Beweisnot

des Klägers auf seiner eigenen Nachlässigkeit
beruht. Der an die Beklagten gerichtete Vorwurf,

sie vereitelten seine Beweisführung, entbehrt
damit jeder Grundlage.

d) Der vermeintliche Anspruch des Klägers
auf Zustimmung zur Einsicht in die Akten
des Finanzamts läßt sich auch nicht auf $ 810

BGB stützen. Denn ein rechtliches lnteresse,
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das in S810 BGB gefordert wird, besteht nicht,
wenn die Einslchtnahme lediglich dazu dienen
soll, Unterlagen für die Rechtsverfolgung des
Anspruchstellers zu beschaffen (BGHZ l0g,
260,267).

lll. 1. Rechnung v. 28,1.1981 über 3.128,97 DM.

a) Dazu hat der Kläger nur die Einnahmen-
Überschußrechnung vorgelegt. Daß sie die
Beklagten betrifft, sachlich richtig ist und ins-
besondere die Betriebseinnahmen, die den
Gegenstandswert bi lde n, zutreffend wiederg i bt,
ist nicht bestritten. Nach dem nicht konkret
angefochtenen Zahlen- und Rechenwerk des
Sachverständigen, das der Senat sich hier und
bei den weiteren Punkten zu eigen macht,
beträgt die Gebühr in Anlehnung an die ALLGO

B/10

(Gegenstandswert 800.000 DM) 822,00 DM
25l/oTeuerungszuschlag 205,50 DM

6,5% MwSt.
1.027,50 DM

66,79 DM

1.094,29 DM

Diesen Betrag muß (nur) der Beklagte zu 1. an
den Klägerzahlen. Zu den übrigen Rechnungs-
positionen (Bericht, Gewinnfeststellungs- und
U msatzsteuererkläru n g) I iege n kei ne Arbeitser-
gebnisse vor.

b) Soweit der Beklagte zu 1, hilfsweise geltend
macht, der Anspruch des Klägers sei auch
gegenüber dem Beklagten zu 2. nicht verjährt,
ist die Berufung unzulässig, weil der Beklagte
zu '1, durch die gegenteilige Feststellung des
Landgerichts nicht beschwert ist. Die Beklagten
sind einfache Streitgenossen, deren ur-
sprünglich getrennte Prozesse nur aus Grün-
den der Zweckmäßigkeit miteinander verbun-
den worden sind. Das Urteil ergeht in einem sol-
chen Fall nur im Verhältnis eines jeden Streitge-
nossen zum Gegner (hier: dem Kläger), nicht
aber im Verhältnis der Streitgenossen unterein-
ander (Bork, in: Stein/Jonas, ZpO, 21. Auft.
[1993], $61 Rdnr. 5; Schilken, in: MünchKomm,
ZPO [1992], 961 Rdnr.6). Die Entscheidung,
daß die Klage gegen einen der Streitgenos-
sen - aus welchen Gründen auch immer -
unbegründet sei, erwächst im Verhältnis der
Streitgenossen zueinander nicht in Rechts-

kraft (OLG Düsseldorf t4 ZSI NJW-RR 1992,
922, 923) und kann deshalb auch nicht von
einem anderen Streitgenossen als unrichtig
angefochten werden (Bork, a.a.O.; Rosenberg/
Schwab/Gottwald, Zivilprozeßrecht, lS. Auft.

[1993], S48 ilt 1.).

- Hinterlegungsanweisung

- Einvernehmliche Anderung
- Beurkundungszwang?
(OLG DüsseHort, Urt.v.7.7.1994 - tB U 29/94)

Leitsätze (d.Red.):

1. Der Notar darf über Geld auf seinem
Notaranderkonto nur entsprechend der
ihm erteilten Hinterlegungsanweisung
verfügen.

2. Die Anweisung kann einvernehmlich
abgeändert werden, ohne daß es einer
Beurkundung gem. S3l3 BGB bedarf,
wenn im Zeitpunkt der abändernden
Vereinbarungen bereits die Auflassung
erklärt ist.

Tatbestand:

Der Kläger ist Konkursverwalter der Firma T KG.

Mit notariellem Kaufvertrag v. .15.2.1989 
ver-

kaufte die spätere Gemeinschuldnerin ein Teil-
eigentum zum Preise von 676.000,- DM (ein-
schließlich Mehrwertsteuer) an einen Herrn Dr.

G. K. Dieser Kaufvertrag wurde vom Beklagten
beurkundet. Die Zahlung des Kaufpreises sollte
über ein vom Beklagten einzurichtendes Notar-
anderkonto erfolgen. Hinsichtlich der Zins- und
Abwicklungsmodalitäten heißt es in g4 des
notariellen Kaufuertrages u.a.:

Der Zahlbetrg ist fällig und zahlbar ...

Für den Fall des Verzuges werden Verzugszin-
sen vereinbart in Höhe von 7,So/o p.a.

Notaranderkonto

Gt- 9/95
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Der Notar ist berechtigt, aber nicht verpflichtet,

das Notaranderkonto als Festgeldkonto zu füh-

ren; Zinsen des Notaranderkontos gebühren

der Verkäuferin.

Jede Verfügung über das Notaranderkonto hat

in der Weise zu erfolgen, daß zunächst etwaige

Treuhandauflagen der Gläubiger von Grund-

buchrechten, die von dem Käufer nicht über-

nommen werden, erfüllt werden; der überschie-

ßende Betrag ist an die Verkäuferin auszuzahlen.

Die auf diesem Notaranderkonto aufgelaufenen

Zinsen sind Gegenstand des vorliegenden

Rechtsstreites.

Nachdem am 16.3.1989 das Konkursverfahren

über das Vermögen der Gemeinschuldnerin

eröffnet worden war, erteilte der Kläger im Juni

1989 seine Zustimmung zu der Grundstücks-

veräußerung. Der Käufer übenrvies sodann im

Sommer desselben Jahres einen Teilbetrag von

593.035,- DM auf das Notaranderkonto, den

Restbetrag von 83.025,- DM, daß heißt die auf

den Gesamtkaufpreis entfallende Mehrwert-

sleuer, hielt er zunächst zurück, weil er aufgrund

des Konkurses der Verkäuferin um die steuer-

liche Anerkennung der im Kaufpreis enthalte-

nen Mehrwertsteuer fürchtete.

lm Julilggl verklagte der Kläger daraufhin den

Käufer auf Zahlung des Restkaufpreises vor

dem Landgericht D. Als im November 1991 all-

seits Einigkeit dahin bestand, daß der Kauf-

vertrag nunmehr durchgef ührt und abgewickelt

werden sollte, zahlte der Käufer auch den

Restkaufpreis auf das Notaranderkonto des

Beklagten ein, allerdings mit Ausnahme eines

Teilbetrages von 15.000 DM, den er wegen

Mängelgewährleistu ngsansprÜchen zu rückbe-

hielt. Nachdem die Hauptgrundpfandgläubige-
rin der Gemeinschuldnerin, die B.-Bank, am

22.11.1991 Lösch u n gsbewi I I ig u ng ertei lt hatte,

zahlte der Beklagte an diese im Dezember 1991

66'1.060,- DM aus. Der Käufer Dr. K. wurde auf-

grund der bereits am 15.2.1989 im Rahmen des

notariellen Kaufuertrages beurkundeten Auf-

lassung am 16.12.1991 im Teileigentumsgrund-

buch als neuer Eigentümer eingetragen.

Unter Bezugnahme auf das beim Landgericht

D. anhängige Klageverfahren hinsichtlich des

Restkaufpreises, in dem der Käufer Dr. K, vom

Beklagten in dessen Eigenschaft als Rechts-

anwalt vertreten wurde, schlug der Kläger mit

Schreiben vom 8.1.1992 dem Beklagten alsVer-

treter des Käufers vor, zur Abgeltung der rest-

lichen Kaufpreisforderung noch 12.000 DM zu

zahlen; damit sollten sämtliche Ansprüche der
(Kaufuertrags-) Parteien aus dem notariellen

Kaufuertrg abgegolten sei n ; dementsprechend
würde sodann Klagerücknahme erfolgen bei

Übernahme der entstandenen Kosten durch

den Käufer.

Nach Rücksprache mit einem Herrn B., einem

Makler, der für den Käufer die Vergleichsver-

handlungen mit dem Kläger fÜhrte, erklärte der

Beklagte sich mit diesem Vergleichsvorschlag

unter dem 30.1.1992 einverstanden, wobei er

einen klarstellenden Zusalz betreffend An-

sprüche auf Mängelbeseitigung am Gemein-

schaftseigentum verlangte, mit dem sich der

Kläger noch am 30.1.1992 seinerseits schriftlich

einverstanden erklärte. lm Rahmen der Ver-

gleichsgespräche waren die Kaufuertragspar-

teien zudem dahin übereingekommen, daß die

Mieteinnahmen aus dem Teileigentum entspre-

chend der bisherigen Praxis oem Kiäger ver-

bleiben und ab Januar .1992 an den Käufer

fließen sollten.

Entsprechend dem abgeschlossenen Ver-

gleich nahm der Kläger seine Restkaufpreis-

klage beim Landgericht D. unter dem 31.1.'1992

zurück; der Beklagte überwies die Vergleichs-

summevon 12.000 DM am 6.2.1992an die BfG.

Außerdem rechnete der Beklagte sein Notar-

anderkonto ab und zahlte den überschießen-

den Betrag einschließlich aufgelaufener Zinsen

an den Käufer Dr. K. aus.

Als die B.-Bank den Beklagten mit Schreiben v.

25.3j992 aufforderte, im Hinblick darauf, daß

seit Einzahlung des wesentlichen Teils des

Kaufpreises im Sommer1989 auf seinem Notar-

anderkonto erhebliche Habenzinsen angefal-

len seien, dieselben an sie zum Ausgleich der

bei ihr angefallenen Sollzinsen zu überweisen,

wies der Beklagte dieses Ansinnen mit Schrei-

ben v. 30.3.1992 im Hinblick auf die Erfüllung

des ihm von der B.-Bank erteilten Treuhand-

auftrages und den Kaufuertragsparteien abge-

schlossenen Verg leich zu rück.

@
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Unter dem 2.6J992 machte der Kläger gegen-
über dem Beklagten in dessen Eigenschaft als
Vertreter des Käufers Verzugszinsen in Höhe
von 7,7 5 o/o wegen der verspäteten Zah I u n g des
Restkaufpreises (13.090,23 DM für die Zeit v.

20. 5.1990 bis 1.6.1992) gettend. Dabei bater, im
übrigen auch die Tatsache zu berücksichtigen,
daß der restliche Kaufpreis längere Zeit auf dem
Notaranderkonto gelegen habe und die Gut-
habenzinsen ausschließlich an den Käufer
zurückgeflossen seien. Auch diese Forderung
wies der Beklagte mit Fax vom 5.6.1992 unter
Hinweis auf den Vergleich und die darin enthal-
tene Ausgleichsklausel zurück.

Erstmals unter dem 12.10.1992 forderte der
Kläger den Beklagten sodann zur Abrechnung
des Notaranderkontos auf.

Der Kläger hat die Auffassung vertreten, durch
den Vergleich habe sich an der Zuweisung der
auf dem Notaranderkonto angefallenen Haben-
zinsen an die Verkäuferin gemäß g4 des nota-
riellen Kaufuertiages n ichts geändert.

Der Kläger hat beantragt, ....

Der Beklagte hat beantragt, .....

Er hat geltend gemacht, die kaufuertragliche
Verpf I ichtu n g, d ie Habenzi nsen an d ie Verkäufe-
rin auszuzahlen, sei in den Vergleichsverhand-
lungen entsprechend der Ausgleichsklausel
dahin abgeändert worden, daß bis zur Zahlung
des restlichen Kaufpreises dem Verkäufer die
Mieten aus dem verkauften Objekt und dem
Käufer die Zi nsen aus dem auf dem Notarander-
konto befindlichen Betrag zustehen sollten.

Das Landgericht hat nach Vernehmung des
Zeugen B. die Klage abgewiesen.Zur Begrün-
dung hat es ausgeführt, daß es nach dem
Ergebnis der Beweisaufnahme davon über-
zeugt sei, daß die in g4 des Kaufuertrages ent-
haltene Weisung an den Beklagten, die Zinsen
auf dem Notaranderkonto an die Gemein-
sch uldnerin auszuzahlen, du rch eine vergleichs-
weise Vereinbarung zwischen dem für die
Gemeinschuldnerin handelnden Kläger und
dem Käufer dahin abgeändert worden sei, daß
dem Käufer als Gegenleistung dafür; daß dem
Kläger während der Zeil, über die sich die Ver-
tragsabwickl u n g h i n gezogen habe, d ie M ietei n-

nahmen aus dem Kaufobjekt zugeflossen
seien, die Zinsen des Notaranderkontos für die-
sen Zeitraum verbleiben sollten.

Gegen dieses Urteil wendet sich der Kläger mit
seiner frist- und iormgerecht eingelegten und
begründeten Berufung. Er vertritt weiterhin die
Auffassung, der Vergleich habe die Zuweisung
der Habenzinsen an die Verkäuferin gemäß g4
des notariellen Kaufuertrages nicht betroffen.
Wenn in den Vergleichsgesprächen von Zinsen
die Rede gewesen sei, so habe es sich um die
vom Kläger wegen der verspäteten Kaufpreis-
zah I u n g geforderten Verzu gszi nsen gehandelt,
nicht aber um die auf dem Notaranderkonto
anfallenden Zinsen. Darüberhinaus ist der
Kläger der Ansicht, daß eine Abänderung des
Kaufuertrages der notariellen Beurkundung
bedurft hätte und die Abrede daher formnichtig
sei.

Der Kläger beantragt,

das am 9.2.1993 verkündete Urteil des Land-
gerichts D. abzuändern und

1. den Beklagten zu verurteilen, dem Kläger
Auskunft darüber zu erteilen, welche Zinsen im
Hinblick auf die Abwicklung des von ihm als
Notar au sgef erti gte n G ru ndstücksü bertrag u n gs-
vertrages Nr.16 der Urkundenrolle für 1989, auf
seinem Notar-Anderkonto entstanden sind;

2. den Beklagten zu verurteilen, die Richtigkeit
und Vollständigkeit der zinsmäßigen Abrech-
nung des Notar-Anderkontos an Eides Statt zu
versichern;

3. den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger
die auf seinem Notar-Anderkonto in Bezug auf
den Grundstücksübertragungsvertrag Nr. 16
der Urkundenrolle für 1989 aufgelaufen en Zin-
sen in einer nach Erteilung der Auskunft noch
zu bestimmenden Höhe nebst 5%o Zinsen seit
Rechtshängig keit zu zahlen.

Der Beklagte beantragt,

die Berufun g zurüc|<zuweisen.

Er verteidigt das landgerichfliche Urteil und
wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches
Vorbringen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beider-
seitigen Parteivorbringens wird auf den vorge-
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tragenen lnhalt dcr gcwechselten Schriftsätze

nebst Anlagen ergänzend Bezug genommen

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung des Klägers ist nicht

begründet. Der Beklagte hat sich durch die Aus-

zahlung der Guthabenzinsen an den Käufer Dr'

K. n icht schadenersatzpflichtig gemacht.

l. Da der Beklagte das Notaranderkonto

bereits abgerechnet, den dort nach Befrie-

digung der Grundpfandrechtsgläubigerin/der
Verkäuferin verbliebenen Restbetrag ein-

schließlich der angefallenen Guthabenzinsen

an den Käufer ausgezahlt und das Notarander-

konto aufgelöst hat, ist der streitige Zahlungs-

anspruch, f ür den der Auskunftsanspruch ledig-

lich eine vorbereitende Funktion hat, nicht mehr

im Wege der Beschwerde nach S15 Abs' 1

Bundesnotarordnung geltend zu machen,

sondern - wie geschehen - durch Klage auf

Schadenersatz wegen Amtspflichtverletzung

nach $19 Abs. 3 Bundesnotarordnung (vgl.

BGH DNotZ 1991, 682, 683),

Der im Rahr-nen der Stufenklage zunä.chst gel-

tend gemachte Auskunftsanspruch, der seine

rechtliche Grundlage in$242 BGB finden kann,

ist nicht begründet. Aufgrund seiner lediglich

vorbereitenden Funktion setzt er voraus, daß

der Zahlungsanspruch, dessen Durchsetzung

er ermöglichen soll, besteht. Davon kann nicht

ausgegangen werden.

Da die notarielle Rechtsbetreuung einschließ-

lich der Verwahrungsgeschäfte zur Amtstätig-

keit eines Notars gehört (vgl. BGH DNotZ

1983, 549, 557), kommen Zahlungsansprüche

aufgrund privatrechtlicher Schuldverhältnisse

nicht rn Betracht.

Die Voraussetzungen fÜr die danach allein her-

anzuziehende Anspruchsg ru nd lage, $ 19 Abs. 1

Bundesnolarordnung, liegen nicht vor.

Zwar obliegl einem Notar dieAmtspflicht, über
Geld auf seinem Notaranderkonto nur ent'
sprechend der ihm erteilten Hinterlegungs-
anweisung zu verfügen. Dies schließt ein, von

einer übereinstimmenden schriftlichen Anwei-

sung der an der Hinterlegung Beteiligten, wie

sie in S4 des notariellen Kaufuertrages hinsicht-

lich der Guthabenzinsen/des Resthetrages auf

dem Notaranderkonto jedenfalls schlüssig ent-

halten ist, nicht auf nachträgliche einseitige

Wersung eines Beteiligten abzuweichen; dies

gilt jedenfalls dann, wenn dieser Beteiligte in

Abweichung von der übereinstimmend getrof-

fenen Weisung nicht mehr Auszahlung an den

anderen Beteiligten begehrt, sondern Auszah-

lung an sich.

Diese Amtspflicht hat der Beklagte indes nicht

verletzt. Die an der Hinterlegung Beteiligten,

hier die Kaufuertragsparteien, haben die in $4
des notariellen Kaufvertrages enthaltene

Anweisung an den Beklagten,Zinsen des Notar-

anderkontos ebenso wie einen nach Befriedi-
gung der Grundpfandrechtsgläubigerin ver-

bleibenden überschießenden Betrag insge-

samt, d.h. einschließlich angefallener Zinsen,

an die Verkäuferin auszuzahlen, im Januar1992

einvernehmlich dahin abgeändert, daß an

die Verkäuferin/deren Grundpfandrechtsgläu-

bigerin über die bereits im Dezember 199'1

gezahlten 661.060,- DM hinaus lediglich wei-

tere 12.000 DM zu zahlen und damit sämtliche
t-.niÄnronitinan Ancnrirnha ct tc rlorn nnlariallan
v9luvl ourrrvvl L \l tvf,r

Kaufuertrag abgegolten waren. Diese im Rah-

men eines Vergleichs getroffene einvernehmli-

che Regelung wird durch den Schriftwechsel

der Parteien vom 8.1.1992/30.1.1992 belegt.

Schon die Ausgleichsklausel beinhaltet nach

Überzeugung des Senats, daß dem Kläger/der

Verkäuferin über die Zahlung von 673.060,- DM

hinaus keine weiteren Ansprüche mehr zuste-

hen sollten, d.h. insbesondere kein Anspruch

auf die vertraglich vereinbarten Verzugszinsen

und auch nicht auf die auf dem Notarander-

konto angefallenen Habenzinsen. Nach dem

Wortlaut dieser Ausgleichsklausel konnten die

bereits angefallenen Habenzinsen nur noch

dem Einzahler als demjenigen ausgekehrtwer-

den, der das zu verzinsende Kapital zur Verfü-

gung gehalten hatte, der bis zum Eintritt derAus-

zahlungsvoraussetzungen an den Kläger/die

Verkäuferin dessen wirtschaftlich Berechtigter

und damit - mangels anderer Vereinbarung -
auch Nutzungsberechtigter geblieben war.

Entscheidend kommt hinzu, daß die Kaufuer-

tragsparteien exakt diese Regelung, nämlich



einen Verbleib der Nutzungen des Kaufpreis_
kapitals, d. h. der Habenzinsen beim Käufer, des
Kaufgegenstandes, d.h. der Mieteinnahmen,
bei der Verkäuferin bis zum Besitzübergang, in
Abweichung von der im notariellen Kaufver-
trag getroffenen Regelung mit dem Ver-
gleichsschluß auch herbeigeführt sehen
wollten, d. h,, daß der übereinstimmendeWillen
der Parteien nicht etwa hinter dem Vergleichs_
text und der darin enthaltenen Ausgleichs_
klausel zurückgeblieben ist, indem insbeson-
dere etwa die Habenzinszuweisung an die Ver_
käuferin gemäß g4 des notariellen Kaufuertra_
ges vom Vergleichsschluß nicht berührt sein
sollte. Dies folgt aus der Aussage des Zeugen B.
vor dem Landgericht. Dieser hat_entgegen der
Darstel I u n g der Beruf u n g - ausweisl ich des Ver_
nehmungsprotokolls ausdrücklich bestätigt,
daß die beiderseitigen Nutzungen (Mieteinnah_
men u nd Kaufpreiszinsen) Gegenstand der Ver_
gleichsgesprächewaren und - im Ergebnis ent_
sprechend S452 BGB - einerseits dem Klägeri
andererseits dem Käufer verbleiben sollten,
mag dabei auch nur generell von Zinsen und
nicht differenziert von Guthaben- und Verzugs_
zinsen die Rede gewesen sein,
Soweit die Berufung geltend macht, der Kläger
und der Zeuge B. hätten sich lediglich hinsicht_
lich der vom Kläger beanspruchten Verzungs_
zinsen geeinigt, kann dem nicht gefolgt werden.
Soweit der Kläger hierzu darauf hinweist, er
habe sich einer Verzugszinsforderung in Höhe
von 13.000 DM seinerzeit berühmt, steht dies im
Widerspruch zu seinem eigenen Vorbringen in
seinem Schreiben vom 2.6.1992, in welchem er
die nämlichen Verzugszinsen für einen etwa
1 1 / 2 Jahre län geren Zeitr aumauf gerade 13.000
DM berechnet.

Wenn sich der Kläger und der Zeuge B. gerade
und nur über die Verzugszinsen einig gewor_
den sein sollten, ist auch nicht nachvollziehbar,
wieso sowohl die B.-Bank als auch der Kläger
nachfolgend versucht haben, gerade die Ver_
zugszinsen vom Beklagten zu erlangen. Dies
begehrte einerseits die B.-Bank mit ihrem
Schreiben vom 25.3.1992, die gerade die bei ihr
angefallenen Sollzinsen ausgeglichen sehen
wollte, andererseits der Kläger mit dem bereits
erwähnten Schreiben vom 2.6.1992.

Für die Richtigkeit der Darstellung des Zeugen
B. spricht entscheidend auch, daß der Kläger im
Rahmen seiner Forderung vom 2.6.1992 nach
Zahlung von Verzugszinsen den Beklagten aus_
drücklich darauf hinweist, er möge berücksich_
tigen, daß der resfliche Kaufpreis längere Zeit
auf dem Notaranderkonto gelegen habe und
die Guthabenzinsen ausschließlich an den
Käufer zurückgeflossen seien. Da dieses
Zurückfließen im Rahmen des beanspruchten
Schadenersatzes nicht als rechtswidrig darge_
stellt wird, spricht diese,,Bitte um Berücksichti_
gung" dafüf daß das Zurückfließen der Haben-
zinsen vom Einverständnis des Klägers gedeckt
war, d. h., daß er siih tatsächlich, wie vom Zeu_
gen B. bestätigt, mit diesem entsprechend ge_
einigt hatte.

Schließlich kann auch nicht unberücksichtigt
bleiben, daß der Kläger Zugrilf auf die Haben_
zinsen erst zu nehmen gesucht hat, nachdem
der Beklagte zuvor Forderungen der B.-Bank
auf Ausgleich der bei ihr angefallenen Soll_
zinsen ebenso zurückgewiesen hatte wie die
Forderung des Klägers auf Schadenersatz aus
zögerlicher Abwicklung des Kaufuertrages/auf
Verzugszinsen.

Entgegen derAuffassung der Klägerin unterlag
diese nachträgliche Anderung des Grund_
stückskaufuertrages auch nicht dem Beurkun-
dungszwang nach Sgt3 BGB mit der Folge
möglicher Form n ichtigkeit.

Der Beurkundungszwang gemäß S 3j3 BGB gilt
nach herrschender Meinung für abändernde
Vereinbarungen dann nicht mehr, wenn
bereits die Auftassung erklärt ist (vgl. BGH
NJW 1985, 266; palandt/Heinrichs, 53. Aufl.,
$313 Rdn. 44). Die Auflassung war bereits im
notariellen Kaufuertrag, $6, erklärt worden.
Jedenfalls kommt ein Beurkundungszwang
nicht mehr in Betracht, wenn das Eigentum
bereits umgeschrieben ist, was hier - unstreitig
- am 16.12.1991 erfolgte. Mithin war die verein_
barte Anderung der Hinterlegungsanweisung
auch bei nur mündlicher Vereinbarung ohne
weiteres wirksam.

Danach durfte der Beklagte in Kenntnis deszwi_
schen den Kaufuertragsparteien geschlossenen

I
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Vergleichs und der damit schlüssig getroffenen

übereinstimmenden Anderung der Hinterle-

gungsanweisung den auf seinem Notarander-

konto verbliebenen Restbetrag einschließlich

der angefallenen Habenzinsen an den Käufer

zurücl<zuzahlen, ohne daß ihm insoweit eine

Amtspflichtverletzung anzulasten und daraus

eine Schadenersatzverpflichtung herzuleiten

wäre.

- sachliche lnformationswerbung

- Anzeigen in der TagesPresse
(OLG Nürnberg, tJrt-v' 23'2.1995 - 3 U 263/95)

Leitsatz (d. Red.):

S57a StBerG legt fest, was als berufs-

widrige Werbung zu gelten hat.

Zur Stärkung der Leistungs'und Wett-

bewerbsfähigkeit der steuerberatenden
r Berufe soll eine maßvolle Informations-

werbung gestattet sein' Ein sachlicher
Anlaß muB für eine Werbung nicht gege-

ben sein.

Aus den Gründen:

ll. Die zulässige Berufung des Antragstellers

gegen das Endurteil des Landgerichts Nürn-

berg-Fürth v.11.1.1995 hat in der Sache keinen

Erfolg.

Das Erstgericht hat zu Recht dre Beschlußver-

fügung v.1.12.1994aufgehoben und den Antrag

auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung abge-

wiesen. Ein Verfügungsanspruch des Antrag-

stellers auf Unterlassung der angegriffenen

Werbung durch die Antragsgegnerin gem. $1

UWG besteht nicht, da sich die beanstandete

Anzeige im Rahmen des neugeschaffenen

$57a SteuerberatungsG hält und damit keine

berufswidrige Werbung darstellt' Zur Vermei-

dung von Wiederholungen nimmt der Senat auf

die zutreffenden Gründe in dem angefochtenen

Ersturteil Bezug, denen er sich anschließl.

DerAntragsteller hält dem vergeblich entgegen,

daß auch nach dem lnkrafttreten des 6. Geset-

zes zut Anderu ng des Steuerberatu ngsgesetzes

(BGB-1. I 1994, 1387) am 1. 7. 1994 Steuerberatern

u n d Ste u erbe raterg ese I I sc h afte n (vg l' $ 72 Ste u er-

beratungsG)Werbu ng i n Zeitungsan noncen n u r

dann erlaubt sei, wenn dafÜr ein sachlicher

Anlaß bestehe. Dies ergebe sich daraus, daß die

Vorschriften der SS57 und 8 SteuerberatungsG

nicht geändert worden seien. Dem kann nicht

zugestimmt werden. SB SteuerberatungsG

kann zur Auslegung von $57a Steuerbera-

tungsG deshalb nicht herangezogen werden,

weil letztere Vorschrift für Steuerberater und

Steuerberatergesellschaften das allgemeine

Werbeverbot konkretisiert und daher vorgeht'

$8 SteuerberatungsG wird folgerichtig bei der

Aufzäh I u n g der f ü r Steuerbe raterg esel lschaften

sinngemäß anwendbaren Vorschriften in $72

SteuerberatungsG nicht genannt. Zum anderen

führt die Gesetzesbegründung zu $57a aus-

drücklich aus:,,Dementsprechend wird das un-

aufgeforderte Anbieten der eigenen Dienste

oder der Dienste Dritter zur geschäfismäßigen

l-lilfeleistung in Steuersa.chen Slerrerberatern

und Steuerbevollmächtigten, aber auch Rechts-

anwälten, Wirtschaftsprüfern und vereidigten

Buchprüfern sowie Steuerberatungs-, Wirt-

schaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesell-

schaften erlaubt, soweit die Angaben berufs-

bezogen, sachlich richtig, obiektiv nachprüf-

bar und nicht irreführend sindi' (Bundestags-

drucksache 12/6753, Seite 17)

Aus $ 57 SteuerberatungsG, der das allgemeine

Verbot der berufswidrigen Werbung enthält und

bislang durch die Standesrichtlinien für Steuer-

berater konkretisiert wurde, kann deshalb kein

Argument für die Auffassung des Antragstellers

hergeleitet werden, weil nun $57a Steuer-

beratungsG festlegt, was als berufswidrige
Werbung zu gelten hat. Nach ZitIer 34 der

Standesrichtlinien waren Anzeigen in der

Tagespresse in der Tat nur gestattet, wenn sie

sachlich veranlaßt sind und sich in dem durch

dre Veranlassung bedingten Umfang halten. An

einen solchen Anlaß knüpft das beanstandete

lnserat der Antragsgegnerin unstreitig nicht an.

Auf diese Bestimmung der Richtlinien kann

aber nach lnkrafttreten des neuen S 57a Steuer-

Werbeverbot
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beratungsG nicht mehr zurückgegriffen werden'

Entsprechend der Gesetzesbegründung ist

wrchtiges Ziel der Novelle auch, die Leistungs-

und Wettbewerbsfähigkeit der steuerbera'

tenden Berufe durch eine maßvolle Auf'

lockerung berufsrechtlicher Regulierungen

zu stärken und dadurch die Ghancen der

Berufsangehörigen im Binnenmarkt zu

erhöhen. Zur Verwirklichung dieses Zieles

soll den Berufsangehörigen eine maßvolle

lnformationswerbung gestattet und da-

durch der Freiraum für standesgerechte
Werbung erweitert werden (so wörtlich Bun-

destagsdrucksache 12/6753, Seite 11). Es soll

rhnen deshalb, wie bereits ausgeführt, erlaubt

sein, unaufgefordert eigene Dienste oder

Dienste Dritter anzubieten, soweit die Angaben

berufsbezogen, sachltch richtig, objektiv nach-

prüfbar und nicht irreführend sind. ln der Geset-

zesbegründung ist keine Rede davon, daß nach

wie vor ein sachlicher Anlaß für eine solche

Werbung gegeben sein muß' Das würde sich

auch nicht mit dem Ziel der Gesetzesänderung

vertragen, die Werbebefugnrsse durch Deregu-

lierung berufsrechtlicher Bestimmungen maß-

voll zu erweitern. Eine Einschränkung des $ 57a

SteuerberatungsG ist auch nicht dahingehend

zu machen, daß die Werbung eine informations-

wü rd ige Tatsache enthalten m u ß, wie der Antrag-

steller weiter mernt. Die Werbung darf sich

vielmehr darauf beschränken, die eigenen

Dienste durch eine sachliche lnformations-

werbung anzubieten. Daß sich die beanstan-

dete Anzeige der Antragsgegnerin in diesem

Rahmen hält, ist zwischen den Parteien nicht

strittig.

- mündliche Weisung

- Fristeneintrag

- zusätzliche Kontrolle

- Aktenvorlage
(BG H, Bescht.v. 22. 3. 1 995 - Vll I ZB 2 /9 5)

Leitsätze:

1 . Zur Sorgfaltspf licht des Rechtsanwal-
tes bei der Anweisung an eine Bliroan-
gestellte, die mündlich mitgeteilte und

I in seinem Beisein niedergeschriebene
Berufungsfrist nebst Vorfrist im Fristen-
kalender einzutragen.

2. Überdasallgemein gebotene Maß hin-
ausgehende MaBnahmen eines Rechts-

anwalts bei der Fristenkontrolle führen
nicht zur Verschärfung seiner Sorgfalts-
pflicht.

Aus den Gründen:

l. Das Landgericht hat die Klage teilweise

abgewiesen. Das Urteil wurde dem Kläger am

7.10J994 zugestellt. Am 18.11.1994 legte er

Berufung ein und beantragte gegen die Ver-

säumung der Berufungsfrist Wiedereinsetzung

in den vorigen Stand. Zur Begründung des

Wiederei nsetzu ngsantrages hat er u nter Glau b-

haft mach u n g vorgetragen, sei n ersti nstanzl icher

Prozeßbevollmächtigter habe am 3,11.1994 den

Berufungsvorgang seinem zweitinstanzlichen

Prozeßbevollmächtigten persönlich mit dem

Auftrag übergeben, Berufung einzulegen,

soweit die Klage abgewiesen worden sei. Sein

zweitinstanzlicher Anwalt habe anschließend

den Vorgang seiner erfahrenen und bis dahin

stets sorgfältig arbeitenden Büroangestellten

mit der Sofort-Anweisung ausgehändigl, eine

Akte anzulegen, tm Fristenkalender die Beru-

fungsfrist auf den 7.11.1994 mit Vorfrist für den

4.11j994 zu notieren und ihm anschließend die

Ake mit Ausführungsbestätigung sofort wieder

vorzulegen. Diese Anweisung habe die Ange-

stellte noch tm Beisein des Anwaltes auf dem

Auftragssch reiben des ersti nstanzl ichen Prozeß-

bevollmächtigten notiert. Anschließend habe

sie auch die Akte angelegt, versehentlich aber

die Eintragung der Frist und die sofortige Wie-

dervorlage derAkteversäumt. Erst am 8.11.1994

seisie im Zuge allgemeiner Bearbeitung der in

ihrem Arbeitszimmer liegenden Akten auf die

Akte in der vorliegenden Sache gestoßen und

habe dem zuständigen Anwalt sofort ihr Verse-

hen mitgeteilt.

Fristenkontrolle

@

Gt- 9/95



Gt-9/95

ll. Das Berufungsgericht hat die Wiedereinset-
zung versagt und zur Begründung ausgeführt,
die Versäumung der Berufungsfrist beruhe
auch auf einem Verschulden des zweitinstanz-
lichen Anwalts des Klägers, das sich dieser
nach S 85 Abs. 2 ZPO zurechnen lassen müsse.
DasVerschulden desAnwalts liege schon darin,
daß ihm die Nichtausführung seinerAnweisung
nicht aufgefallen sei. Da die angeordnete Anle-
gung derAkte nebst Fristnotierung und Wieder-
vorlage des Vorganges ,,sofort" auszuführen
gewesen seien, hätte der Anwalt die Vorlage
des neuen Vorganges bereits nach wenigen
Minuten erwarten dürfen. Da dies nicht
geschah, hätten sich ihm Zweifel an der Aus-
führung seiner Weisung aufdrängen müssen,
denen er unverzüglich hätte nachgehen
müssen.

Ferner sieht das Berufungsgericht ein Orga-
nisationsverschulden des zweitinstanzlichen
Prozeßbevollmächtigten in dem Unterbleiben
zusätzlicher Sicherungsmaßnah men dafü r, daß
die seiner Angestellten nu r m ü ndl ich mitgeteilte
Berufungsfrist auch richtig notiert werde. Die
typischen Gefahren bei einer nicht schriftlich,
sondern lediglich mündlich mitgeteilten Frist -
z.B. durch Hörfehler, Vergessen oder spätere
Verwechslung mit einer anderen Sache (vgl.

BGH, Beschlüsse u 9.6.1994 - I ZB 5/94 :
Gl 94, 365 : NJW 1994, 2831 unter 3c, v.

10.10.1991 - Vll ZB 4/91 : NJW 1992, 574, v.

7. 7. 1 971 - Vl I I ZB 20 /71 :Ve rs? 1 971, 961, 9 62 u n d
v.17.1.1962 - IVZB 398/61 :Vers? 1962, 326) -
bestünden auch dann,wenn,wie hier, dieAnge-
stellte die mündliche Weisung und Fristmittei-
lung des Anwalts in dessen Beisein schriftlich
notiere.

Ein weiterer Mangel der Büroorganisation liege
schließlich in unterlassenen Vorkehrungen
dagegen, daß eine Akte -wie hier geschehen -
sechsTage lang unbearbeitet im Arbeitszimmer
einer Mitarbeiterin liegen bleiben könne, ohne
daß dies bemerkt werde.

lll. Die dagegen gerichtete sofortige Be-
schwerde hat Erfolg.

1 . Ob der zweitinstanzliche Prozeßbevollmäch-
tigte des Klägers sich damit begnügen konnte,

daß seineAngestellte die ihr mündlich mitgeteilte
Berufungsfrist nebst Vorfrist in seinem Beisein
auf dem Auft ragsschreiben des erstinstanzlichen
Anwalts n otie rte (zu r anwalil i c h en Sorgfaltspf I icht
bei der nur mündlichen Mitteilung von Rechts_
mittelfristen an das Büropersonal vgl. die vorer_
wähnten Beschlüsse), bedarf keiner Entschei_
dung. Denn eine darin etwa liegende Sorgfalts_
verletzung des Anwalts ist für die Fristversäu_
mung nicht ursächlich geworden. Wie bereits
in dem Wiedereinsetzungsgesuch vorgetragen
und im Beschwerdeverfahren durch Vorlage
einer Fotokopie der handschriftlichen Notiz der
Büroangestellten in zulässiger Weise erläutert,
hat die Angestellte die ihr mündlich mitgeteilte
Frist und die Vorfrist zutreffend schriftlich notiert.
Der zur Fristwahrung führende Fehter lag viel_
mehr darin, daß die Angestellte es entgegen
der klaren Anweisung des Anwalts ver_
säumte, die ihr mündlich mitgeteilte und von
ihr auch korrekt schriftlich notierte Beru-
fungsfrist nebst Vorfrist im Fristenkalender
einzutragen. Dies stellt ein typisches Bürover_
sehen dar, welches nicht zu Lasten des Anwalts
gehen kann. Denn der Rechtsanwalt darf sich
darauf verlassen, daß sein zuverlässiges und
regelmäßig überwachtes Büropersonal ein-
deutige und, soweit erforderlich, schriftlich
niedergelegte Anweisungen auch befolgt
(st.Rspr., z.B. BGH, Besch/üsse v.l0.l0.IggI -
VIIZB 4/91 :NJW 1992, 574 v. fl.2.1992 -VtZB
2/92 : NJW 1992, 1 632 und v. S. 2. 1992 - Xil ZB
92/91 : NJW 1992, 2488, 24Bg).

2. Dahinstehen kann ferner, ob der Auffassung
des Berufungsgerichts gefolgt werden kann,
daß der zweitinstanzliche Anwalt aufgrund der
von ihm erteilten ,,Sofort"-Anweisung die Vor_
lage des Berufungsvorganges schon nach
wenigen Minuten hätte erwarten können, und
daß ihm, als dies nicht gesch ah,Zweitel an der
Ausführung seiner Anweisung hätten kommen
müssen. Konnte sich nämlich der Anwalt, wie
ausgeführt, auf die Ausführung seiner Anwei-
sung verlassen, dann stellte sich die zusätzliche
- nach dem Vortrag des Klägers allgemeiner
Übung im Büro seines zweitinstanzlichen
Anwalts entsprechende - Anweisung, den Vor_
gang ,,sofort'jalso noch vor Eintritt der angeord_
neten Vorfrist, wieder vorzulegen, als zusätzliche,
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das gebotene Maß an Sorgfalt überstei-
gende weitere SicherungsmaBnahme für die

Einhaltung der Berufungsfrist dar. Derartige,

nach Sachlage an sich nicht gebotene Maßnah-

men führen aber nicht zur Verschärfung der

anwaltlichen Sorgfaltspflichten. Ein etwaiger
Pflichtverstoß im Bereich dieser zusätzli-
chen Kontrollebene kann dem Anwalt daher
nicht vorgehalten werden. Denn er darf nicht

schlechter gestellt werden, als wenn er neben

der ausreichenden Fristenkontrolle überhaupt

keine zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen

vorgesehen hälle (BGH, Besch/Üsse v' 20'6.1991

- V t t ZB 1 B /90 :G t 92, 76 :NJW 1991, 3035, 3036

und vom 19.1.1991 -VllZR 155/91 :NJW 1992,

1047 unter ll).

3. Ein Organisationsverschulden ist schließ-

lich auch nicht darin zu sehen, daß die unter-

bliebene Bearbeitung der Akte im Büro des

zweitinstanzlichen Anwalts mehrere Tage lang

nicht bemerkt wurde. Erforderliche und zumut-

bare Maßnahmen, durch welche dies hätte ver-

hindert werden können, nennt das Berufungs-

gericht nicht, solche sind auch nicht ersichtlich'

Wie bereits ausgeführt, durfte sich der zweit-

instanzliche Anwalt des Klägers darauf verlas-

sen, daß seine Anweisung korrekt ausgeführt

wurde. Er konnte auch davon ausgehen, daß im

Rahmen der üblichen BÜroorganisation die

Akten fristgerecht und ordnungsgemäß vorge-

legt und bearbeitet wurden. Eine tägliche oder
auch nur im Abstand von wenigen Tagen

erfolgende Überprüfung sämtlicher im Büro

eines Rechtsanwalts vorhandener Akten auf

etwaige Fehler oder Unterlassungen bei der
Bearbeitung übersteigt die anwaltliche
Sorgfaltspflicht.

- Prospekthaftung?

- Mittelverwend ungskontrolleur
- Verjährung
(BGH, Urt.v.1.12.1994 - lllZR 93/93
- NJW 1995,1025)

Leitsätze:

l.Wegen falscher oder unvollständiger
Prospektangaben haften nur dieienigen
Personen, die fürdie Geschicke des Unter-
nehmens und damit für die Herausgabe
des Prospekts verantwortlich sind.

2. Zu den Prospektverantwortlichen zäh-
len neben den lnitiatoren, Gründern und
Gestaltern der Gesellschaft - soweit sie

' das Management bilden oder beherrschen
- auch die Personen, die hinter der Gesell-
schaft stehen und neben der Geschäfts-
leitung besonderen Einfluß ausüben.

3.Die Prospektverantwortlichkeit trifft
auch dieienigen Personen, die aufurund
ihrer besonderen beruflichen und wirt-
schaftlichen Stellung oder aufgrund ihrer
Fachkunde eine Garantenstellung einneh-
men, sofern sie durch ihr nach auBen in
Erscheinung tretendes Mitwirken am
Emissionsprospekt einen Vertrauenstat-

: bestand schaffen.

4. Der im Emissionsprospekt namentlich
als Treuhänder benannte Rechtsanwalt,
der den Prospektangaben gemäB in ErfüF
lung seinerTreuhandpf lichten lediglich die
Verfügungen über das Anlegerkonto be-
ständig und gewissenhaft zu überwachen
hat, ist nicht Prospektverantwortlicher.

, S.ZurFrage der Erfüllung der Darlegungs-
pflicht im Zivilverfahren durch die Bezug-
nahme auf eine strafgerichtliche Entschei-
dung und zur Frage der Haftung des Treu-
bänders aufgrund des Theuhandvertrages
für grobe VerstöBe des Anlagenunter-
nehmens dessen sich aus dem Prospekt
ergebende vertragliche uird gesetzliche
Pflichten.

Treuhänder
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Zum Sachverhalt:

1363 Mitglieder des Klägers, deren Ansprüche er
aus abgetretenem Recht geltend macht, hatten der
Firma l. mit Sitz in C., bis zum Monat August 1988

Geld beträge i n versch iedener Höhe zu r Verf üg u n g

gestellt. Die l. sollte diese Gelder im Fonds lV dem
sog. Spekulationsfonds, anlegen und zum Handel
mit Devisen- und Warenterminkontrakten verwen-
den. Die genannten Mitglieder des Klägers, die
sich an dem Fonds lV beteiligt hatten, errechnen
sich aus ihrer Anlage einen Schaden in Höhe von
insgesamt 3.289.447,69 DM. Mit der Klage verlangt
der Kläger von dem Beklagten, seinerzeit Rechts-
anwalt, der bei den Anlagegeschäften als Treuhän-
der eingeschaltet war, Zahlung eines Teilbetrages
von 2 Mio. DM, 

'

Das LG hat die Klage abgewiesen. Die hiergegen
eingelegte Berufung hat das BerGer. zurückge-
wiesen. Die Revision des Klägers hatte Erfolg
und führte zur Aufhebung des Berufungsurteils
und zur Zurückverweisung der Sache an das
BerGer.

Aus den Gründen:
l. Das BerGer. hat allerdings zu Recht eine
Haftung des Beklagten für unrichrige oder
unvollständige Angaben in dem Prospekt der l.

verneint.

1. Die Rechtsprechung hat ihre zur Prospekt-
haftung bei der Beteiligung an Publikumskom-
manditgesellschaften entwickelten Grund-
sälze (vgL 8GH271,284:NJW 1979,1625; BGHZ
72, 382 : NJW 1979,718: LM 5161 HGB Nr. 53;
BGHZ 79, 337: NJW 1981,1449) auf Bauherren-
oder Erwerbermodelle übertragen (BGHZ 111, 314
:Gl 90,221 :NJW 1990,2461 :LM 5276 [Fa] BGB
Nr.111;vgl. BGH, NJW-RR 1992, 879 :LM H. 8n992
5276 [Cc] BGB Nr.30:WM 1992,901 m.w.Nachw.)

und wendet sie auch auf Anlagemodelle, die Ele-

mente der reinen Kapitalbeteiligung und des kon-
ventionellen,Bauherrenmodels vereinigen (BGHZ

11 5, 21 3 :G I 92, 29 : NJW 1992, 228 :LM H. 3n992
5276 tFal BGB Nr.120), sowie auf den Erwerb von
Aktien außerhalb der geregelten Aktienmärkte an
(8GH2123,106:NJW 1993, 2865:LM H. ffi994
5276 [Fa] BGB nr.733). Das BerGer. lehnt eine
Heranziehung des lnstituts der Prospekhaftung für
Geldanlagen im Devisen- und Warenterminge-
schäft ab mit der Begründung, ein praktisches
Bedürfnis sei hierfür nicht gegeben (i.E. ebenso:

BGH, NJW 1981, 2810:LM 5276 [Ci] BGB Nr 36).

Ob die Rüge der Revision durchgreift, die lnteres-
senlage bei der Vermittlung von Devisen- und
Warenterminkontrakten erfordere es, die Grund-
sätze der Prospekthaftung auch auf diesen Bereich
zu erstrecken, braucht nicht entschieden zu wer-
den. Der Beklagte gehört jedenfalls nicht zu dem
Personenkreis, der für Mängel des prospet<ts ein-
zustehen hätte.

2. Wegen falscher oder unvollständiger prospetct-

angaben haften die Personen, die für die Ge-
schicke des Unternehmens und damit für die Her-
ausgabe des Prospekts verantwortlich sind. Dazu
zählen die lnitiatoren, Gründer und Gestalter
der Gesellschaft, soweit sie das Management
bilden oder beherrschen. Darüber hinaus haf-
ten aber auch die Personen, die hinter der Gesell-
schaft stehen und neben der Geschäftsleitung be-
sonderen Einfluß ausüben und deshalb Mitver-
antwortung tragen (8GH2115,213 [2tZ 21B GI 92,
29:NJW1992,228:LM H.3n992 9276 tFal BGB
Nr.120). Die Berechtigung, diesen Personenkreis in
Anspruch zu nehmen, gründet sich allgemein auf
das Vertrauen, das ihm von Anlegern typischer-
weise entgegen gebracht wird. An kn ü pfu ngspu n kt
ist dabei sein Einfluß auf dieGesellschaft bei der
lnitiierung des Projekts (BGHZ115,2t3 [227] Gt
92, 29 : NJW 1992, 228 : LM H. 3n992 5276 tFal
BGB Nr. 120). Eine solche Stellung innerhatb der
Firma l. hatte der Beklagten nach den bishergetrof-
fenen Feststellungen nicht inne, Auch das revi-
sionsrechtlich als wahr zu unterstellende Vorbrin-
gen des Klägers, der Beklagte habe an der Gestal-
tung des Prospekts mitgewirkt bzw. die Firma l. hier-
bei beraten, ist zu allgemein und reicht nicht aus,
um ihn als einen für den Prospekt Mitverantworfli-
chen darzustellen. Den Behauptungen des Klägers
ist nichts dalür zu entnehmen, daß der Beklagte,
der nichtzu den lnitiatoren derGesellschaft oderzu
ih rer Geschäftsleitun g gehörte, ei nen besonderen
Einfluß in der Gesellschaft ausübte. Weder kann
er als einer ihrer Hintermänner angesehen wer-
den nochwarerganz maßgeblich an derKonzep-
tion des Projekts beteiligt (vg I. BG H Z 1 1 5, 2t S [21 9]
G I 92, 29 : NJW 1992, 228 : LM H. 3n 992 g 276 tFal
BGB Nr.120). Auch eine gewichtige Einftußnahme
des Beklagten auf den lnhalt des Prospekts ist
nicht hinreichend dargetan. Eine Prospektverant-
wortlichkeit trifft allerdings auch diejenigen, die auf-
g ru nd i h rer besonderen beruf lichen u nd wi rtschaft-
lichen Stellung oder aufgrund ihrer Fachkunde

T
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eine Garantenstellung einnehmen, sofern sie durch

ihr nach außen in Erscheinung tretendes Mitwirken

am Em issionsprospekt einen Vertrauenstatbestand

schaffen (BGH, NJW-RR 1992, 879:LM H.9/1992

5276 tCcl BGB Nr.30 m.w.Nachw) Diese Voraus-

setzungen sind hier jedoch nicht gegeben. Der

Beklagte ist in dem Prospekt zwar namentlich als

Treuhänder genannt, der als unabhängiges Organ

der Rechtspflege die Venrvendung der angelegten

Gelder kontrollierte. Damit hat er aber weder ver'

trauensbegründende Erklärungen bezüglich des

Proiekts abgegeben noch ist hierdurch eine Mit-

wirkung an der Prospektgestaltung nach außen

hervorgetreten. ln dem Prospekt wiid lediglich

damit geworben, daß er seine Treuhandpf lichten

erfüllt, die Verfügungen der Firma l. in bezug auf

das Konto des Anlegers beständig und gewis'

senhaft zu überwachen (vgl' Assmann, Hdb. d'

Kapitatantageft $ 7 Rdnr. 59; Thode, Haftung für

Prospektangaben, 6. Aufl. Rd nr' 67).

Wenn der Beklagte der Firma I' in einem Schreiben

vom 6.10.1988 Anderungsvorschläge für einen

neuen Prospekt unterbreitet hat, ist dies fÜr eine

Prospekthaftung gegenÜber den Mitgliedern des

Klägers schon deshalb ohne Bedeutung, weil

diese sämtlich der Firma ihre Gelder bis zum

August 19BB zur Verfügung gestellt hatten.

Soweit das BerGer. dem Kläger vertragliche oder

vorvertragliche Ansprüche versagt hat, hält das

Berufungsurteil jedoch den Rügen der Revision

nicht stand,

1. Das BerGer ist rechtsfehlerfrei davon ausge-

gangen, daß der Beklagte am 28'12'1987 mit der

Firma l. zugunsten künftiger Anleger (S328 BGB)

einen Treuhandvertrag geschlossen hat. Das

BerGer. hat weiter ausgeführt, mit seinem an die

jeweiligen Anleger gerichteten Anschreiben habe

der Beklagte diesen ein Angebot auf Abschluß

eines unmittelbaren Treuhandvertrages unter-

breitet, dessen Annahme nicht ausdrÜcklich habe

erklärt werden müssen (S151 BGB)' Diese Erwä-

gungen sind aus Rechtsgründen nicht zu bean-

standen, Hieraus folgert das BerGer. zu Recht, daß

der Beklagte fÜr Pflichtverletzungen bis zum Zeit-

punkt des Abschlusses der unmittelbaren Verträge

mit den jeweiligen Anlegern aus positiverVertrags-

verletzung des Vertrages mit der Firma IPC und

eventuell aus culpa in contrahendo im Hinblick auf

den abzuschließenden unmittelbaren Treuhand-

vertrag haftet, für den Zeitraum danach aus positi-

ver Forderu n gsverletzun g.

2. Das BerGer. entnimmt den Vertragsverhältnis-

sen die Verpflichtung des Beklagten, von der Über-

wachung der Verwendung der angelegten Mittel

abgesehen den jeweiligen Anleger unmittelbarvor
oder bei Übersendung der einzelnen schriftlichen

Treuhanderklärung auf die typischen Gefahren der

beabsichtigten Anlage sowie auf regelwidrige

Umstände hinzuweisen, die ihm positiv bekannt
waren oder bei gehöriger Prüfung hätten bekannt

sein können.

Diese den Senat grundsätzlich bindende tatrichter-

liche Auslegung ist aus Rechtsgründen nicht zu

beanstanden. Damit ist dem Beklagten zum einen

eine Verantwortlichkeit für die vertragsgemäße Ver-

wendung der von dem einzelnen Anleger einge-

zahlten Beträge auferlegt (Mittelverwendungs-

kontrolle). Schon in dem Prospekt wird es als Auf-

gabe des Beklagten dargestellt, daß er für alle

l.-Kapitalan lage n e i n e,, permanente gewisse n haft e

Kontrolle" übernimmt. Dies ergibt sich auch aus $2
und S3 ll des Treuhandvertrages und aus dem

Anschreiben, mit dem der Beklagte jeweils in

un m ittel bare Rechtsbezieh u ngen zu den einzelnen

Anlegern getreten ist.Aberauch soweitdas BerGer.

den vertraglichen Erklärungen des Beklagten ent-

nommen hat, daß ihm darüber hinaus eine Aufklä-
rung bezüglich desAnlagerisikos und bezüglich

solcher Umstände obliegt, die den Vertragszweck,

für ihn erkennbar, gefährden könnten (vgl. OLG

Stuttgart, WM 1987,1260), ist das Berufungsurteil

frei von Rechtsfehlern. Diese Enruägungen werden

durch S2 des Treuhandvertrages gestützt, worin

sich der Beklagte zu der Anlage selbst äußert, und

sind auch allgemein durch seine Treuhänderstel-

lung gerechtfertigt.

3. Das BerGer. lehnt die Ansprüche sämtlicher

Anleger, die der Kläger aus abgetretenem Recht

verfolgt, mit der BegründunE ab, mit seinem Hin-

weis auf die Feststellungen in dem Strafurteil des

LG Koblenz v. 4.3.'1991 habe der Kläger seiner Dar-

legungslast dafüt daß sich der Beklagte bis zu

seinerVerhaftung am 29.6.1989 ihnen gegenüber

pflichtwidrig verhalten habe, nicht genügt. Die hier-

gegen erhobenen Rügen der Revision (S286 ZPO)

greifen durch. Zwar geht das BerGer. zutreffend

davon aus, daß die Straftaten des Beklagten, die

seiner Verurteilung durch das LG Koblenz zu-

grunde lagen, mit den hier zu beurteilenden Vor-

gängen nicht unmittelbar etwas zu tun haben. Der

Beklagte wurde aufgrund anderer Vorfälle im

Rahmen seiner Tätigkeit bei der Firma l. wegen
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Beihilfe zur Untreue in zwei Fällen, begangen im
Januar und April 1989, verurteilt. Entgegen der
Annahme des BerGer. hat der Kläger aber durch
seine Bezugnahme auf die Feststellungen des
Strafurteils zu den Vorgängen bei der Firma l. aus-
reichende Tatsachen vorgetragen, aus denen sich
ergibt, daß der Beklagte die ihm aus dem Treu-
handvertrag obl iegenden Pf I ichten verletzt hat.

a) Wie das BerGer. zutreffend ausf ührt, hat sich der
Zivilrichter allerdings seine Überzeugung selbst
zu bilden und ist er regelmäßig nicht an die Tät-
sachenfeststellungen eines Straf urteils gebu n-
den, wenn er auch u. U. hierauf seine überzeugung
stützen kann (BGH, NJW-RR 1988,1527). Hier geht
es aber nicht um einen durch das Strafurteil zu
führenden Beweis, sondern um die Frage, ob die
Partei eines Zivilprozesses ihrem Vorbringen die
Darstellung in einem Strafurteil zugrunde legen
darf. Dagegen bestehen keine Bedenken. Die Revi-
sion weist auch zu Recht darauf hin, daß der Kläger
die Feststellungen des Strafurteils zu den Unregel-
mäßigkeiten, die die für die Geschäfte der l.-Verant
wortlichen begangen haben sollen und deren
Nichtaufdeckung er dem Beklagten als Pflichtver-
letzung anlastet, nochmals selbst ausdrücklich vor-
getragen und nicht nur durch Bezugnahme zum
Gegenstand seines Vorbringens gemacht hat. Dar-
auf, ob eine bloße Bezugnahme auf die Tatsachen-
feststellungen des Strafurteils dem Erfordernis
eines anwaltlichen Vortrags genügt hätte, kommt
esdaher nichtan.Auch der Umstand, daß das Urteil
möglicherweise das Ergebnis eines,,deals" darge-
stellt hat, könnte allenfalls eine Einschränkung sei-
ner Beweiskraftzur Folge haben. Für die Erfüllung
der Darlegungslast ist dies aber ohne Bedeutung.

b) Die Feststellungen in dem Strafurteil genügen
aber, um unter Zugrundelegung des von dem
BerGer. angenommenen Pflichtenkreises des
Beklagten den Schluß auf sein Fehlverhaltena)zu-
lassen. Nach der Darstellung in dem Strafurteil, die
revisionsrechtlich als zutreffend zu unterstellen ist,

hatte die Firma l. von Anfang an kein Anlagekon-
zept und ruhten die Gelder zum überwiegenden
Teil zunächst' unangelegt auf den Firmenkonten,
während fingierte Renditen aus den Einzahlungen
anderer Kunden erbracht wurden. Ferner ist davon
auszugehen, daß die Firma L keine ordnungsge-
mäße Buchführung gehabt, die die Kontrolle der
Verwendung der Kundengelder ermöglicht hätte,
und daß sie es unterließ, den Verbleib der Kunden-
gelder, ggf. ihre Anlage und die Erzielung von

Gewinnen und Verlusten zu dokumentieren. Bei
Einleitung der ihm obliegenden Verpflichtungen
hätten dem Beklagten die Mängel in dem Konzept
der Firma l. und die fehlerhafte Verwaltung der Gel-
der zur Kenntnis gelangen, und er hätte dieAnleger
hierauf aufmerksam machen müssen.

Schon in dem Prospekt heißt es, für alle Fonds sei
gewährleistet, daß die Gelder der Kapitalanleger
,yon der lnvestition bis zur Renditeauszahlung und
Kaptalrückführung durch ein unabhängiges Organ
der Rechtspflege einer ständigen überwachung,,
unterlägen. ln seinem an die einzelnen Anleger
gerichteten Anschreiben führt der Beklagte zu der
Beteiligung an dem Fonds lV u. a. aus:,,Hinsichilich
des Kontos ist l. verfügungsberechtigt. Sämiliche
Kontoauszüge gehen mir aber zu, l. ist verpflichtet,
h insichtlich sämtlicher Verf ügungen mir Rechnung
zu legen und die Verwendung laufend nachzuwei-
sen. Die Übenvachung der Verfügungen von l.

sichere ich lhnen alsTreuhänderzu. Dies giltselbst-
verständlich auch hinsichtlich des zurückfließen-
den Kapitals bzw. der zurückfließenden Renditej,
Hätte der Beklagte, wie versprochen, die eventuel-
len Kontenbewegungen verfolgt, von der Firma l.

die Einsicht in sämliche Unterlagen verlangt und
wäre er dem Verbleib der Gelder nachgegangen,
hätte ihm das Fehlverhalten der Firma l. auffallen
müssen.lhm hätte auch nichtentgehen dürfen, daß
bei der Firma nicht,wie in dem Prospekdargestellt,
versierte Profis tätig waren, sondern daß der
Gesellschaft als Präsident ein mit dem Anlage-
geschäft nicht vertrauter Elektroinstallateur vor-
stand.

c) Wenn das BerGer. eine Zuordnung der pflicht-

verletzungen zu der jewelligen Geldanlage des
einzelnen Zedenten vermißt, läßt es unberücksich-
tigt, daß nach den Feststellungen des Strafurteils,
die der Kläger zum lnhalt seines Vortrages ge-
macht hat, die Mängelin dem Anlagesystem der
Firma L vom Zeitpunkt ihrer Gründung an (Ende
Dezember 7986) bestanden haben. Sie betrafen
auch nicht lediglich einzelne Geschäftsvorfälle,
sondern die Organisation der l. als solche und ihr
Geschäftsgebaren als Ganzes. Die Firma l. legte
danach von den bis Oktober 19BB eingegangenen
20 Mio. DM Kundengeldern nurwenige Mio. DM an,
ließ das Kapital im übrigen mangels Vorhanden-
sein eines Anlagekonzepts weitgehend auf ver-
schiedenen Konten ungenutzt ruhen, zahlte
Scheingewinne aus und unterhielt keine ord-
nungsgemäße Buchführung. Diese Unregel-

I
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mäßigkeiten, die bei sorgfältiger PflichterfÜllung

zur Kenntnis des Beklagten hätten gelangen mÜs-

sen, betrafen die Anlagen sämtlicher Mitglieder

des Klägers, da diese der Firma L bis August 19BB

ihre Gelder zur Verfügung gestellt hatte.

4. Dem Beklagten waren von der Firma l. vertrag-

lich die Befugnisse eingeräumtworden, die es ihm

ermöglicht hätten, dte versprochene umfassende

Überwachung vorzunehm en. (Wird ausgefüh rt.)

5. Nach dem im Revisionsverfahren zugrunde zu

legenden Vorbringen des Klägers kann eine

U rsäch I ich keit der Pf I ichtverletzu ngen des Beklag-

ten für den seinen, des Klägers, Mitgliedern ent-

standenen Schaden nicht verneint werden.

a) Der Beklagte hätte, da die Unzulänglichkeiten

in dem Geschäftsbetrieb der Firma I. von Anfang

an vorlagen und für ihn erkennbar waren, die
Anleger vor einem Vertragsabschluß mit der
Firma l. warnen müssen. Was die Entscheidung

der Anleger im Falle ordnu ngsgemäßer Aufklärung

anbetrift, verweist die Revision zutreffend auf den

Sachvortrag des Klägers, seine Mitglieder hätten

keine Beteiligung an dem Fonds lVerworben,wenn

der Beklagte sie rechtzeitig von den beider l. beste-

henden Unregelmäßigkeiten unterrichtet hätte.

Darauf, daß u. U. zugunsten der Anleger eine Ver-

mutung,,aufklärungsrichtigen" Verhaltens streiten

kön nte (vgl. BG HZ 124, 1 51 :NJW 1994, 51 2 : LM H.

5n994 5276 tFbl BGB Nr.71 m.w.Nachw.; einge-

schränkt für Verträge mit rechtlichen Beratern:

BGHZ 123, 311 : Gl 94, 3 : NJW 1993, 3259 : LM

H. ffi994 5249 [Ba] BGB Nr. 33;Vers? 1994,1231,

für BGHZ vorgesehen), kommt es - legt man das

Klägervorbringen als zutreffend zugrunde - nicht

mehr an. Nicht erforderlich ist es, daß die Anleger

ihre Gelder gerade durch die betreffenden Unre-

gelmäßigkeiten im Geschäftsbetrieb der Firma l.

verloren haben. Bei einem Aufklärungsmangel,
der für seinen Anlageentschluß ursächlich wa6

kann der Anleger auch dann Rückgängigma-
chung seiner Beteiligung verlangen,wenn sich
die lnvestitionsentscheidung später aus ande-
ren Gründen, die mit diesem Mangel nichts zu

tun haben, als nachteilig erwiesen hal (BGHZ

1 23, 1 06 : NJW 1 993, 2865 : LM H. ffi 994 S 276 [Fa]

BG B ; vgl. auch BG H, NJW 1992, 2560 [2561] :LM H.

ffi992 5242 [Cd] BGB Nr.321).Der in seinem Ver-

trauen enttäuschte Anleger ist so zu stellen, wie er

stehen würde, wenn der Beklagte seiner Aufklä-

rungspflicht nachgekommen wäre. Da die Mitglie-

der des Klägers, wie revisionsrechtlich zu unter-

stellen ist, in diesem Falle ihr Geld nicht bei der
Firma l. angelegt hätten, besteht der ihnen zu erset-
zende Schaden - abzgl. eventueller Rückzahlun-
gen - in dem Betrag, den sie der Firma l. zurVerfü-
gung gestellt haben.

b) Die Ursächlichkeit der Pflichtverletzungen des

Beklagten kann nicht mit der Begründung verneint
werden, die Anlageentscheidung sei jeweils
schon gefallen gewesen und der Vertrag mit der
Firma L bereits zustande gekommen, bevor der
Beklagte dem Anleger gegenüber mit seinem

Anschreiben in Erscheinung getreten sei, Da den

Beklagten als Treuhände[ wie von dem BerGer.

rechtsfe h le rf re i f estg estel lt word en ist, vorvertrag-
liche Aufklärungspflichten trafen, mußte er die
künftigen Treugeber bereits vor Abschluß des

unmittelbaren Treuhandvertrages aufklären und

durfte nicht durch sein Anschreiben weiteres Ver-

trauen erwecken. Nach S2 des Treuhandvertrages

mit der Firma l. überließ ihm die Firma, bevor sie die
Kundenanträge annahm, ein Vertragsexemplar.

Wäre der Beklagte seinen Treuhandpflichten nach-
gekommen, hätte er durch rechtzeitige Aufklärung

die Vertragsschlüsse verhindern können, Hätte er
eine Warnung der Anleger als unzumutbar
empfunden, hätte er die Übernahme der Treu-
händerstellung ablehnen müssen (vg L fü r Gesel I -

schaftsbeteiligunQen: BGHZ 84, 141 [145] :111,1yy

1982, 2493 : LM 5276 [Fa] BGB Nr. 77; Assmann,

$23 Rdnr.730 S6 Rdnr. 175). Für den Beklagten

bestand darüber hinaus die Möglichkeit, nach $2lll
des Treuhandvertrages mit der Firma l. den Ver-

tragsabschlüssen mit den Anlegern zu widerspre-
chen. Hierzu war er bei den vorliegenden Gege-
benheiten im Verhältnis zu den Anlegern verpflich-
tet. Wäre der Vertrag entgegen $2 des Treuhand-
vertrages bereits abgeschlossen gewesen, hätte er

ihn nach Rücksprache mit den Anlegern fristlos

kündigen müssen (vgl. $2 letzter Abs.). Durch all

biese Maßnahmen wäre der Schaden der Anleger
abgewendet worden.

lll. Das Urteil stellt sich nicht aus anderen Gründen

als richtig dar ($563 ZPO).

1. Das BerGer. hat die Aktivlegitimation des Klä-
gers zu Recht bejaht. Es führt zutreffend aus, daß

die Abtretungsvereinbarungen nicht wegen
Verstoßes gegen Art.1 51 I RBerG unwirksam sind
($124 BGB). Einer Erlaubnis bedarf nur das
geschäftsmäßige Tätigwerden, das dann nicht
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gegeben ist, wenn nur ausnahmsweise aus beson-
deren Gründen eine Forderungseinziehung auf
fremde Rechnung vorgenommen wird. Die nach
Umfang und Gegenstand von vornherein be-
grenzte, nur den Belangen einer vielleicht unbe-
stimmten, aber bestimmbaren Vielzahl von Perso-
nen dienende lnkassotätigkeit ist daher nicht nach
Art. 1 51 I RBerG erlaubnispflichlig (BGH, LM 51
RechtsberatG Nr. 38 : DB 1985, 1938; vgl. auch
für die Klage eines lnkassoinstituts bei geschäfts-
mäßigem Erwerb von Forderungen: BGH, NJW
1994, 997 [998] : LM H. 5n994 5276 [Fb] BGB
Nr.72).

2. Die von dem Beklagten erhobene Einrede der
Verjährung ist nicht begründet. Die Verjährungs-
frist war für die sämtlichen Ansprüche der betroffe-
nen Mitglieder des Klägers, die ihre Anlage im

Jahre 19BB bis August 19BB getätigt haben, bis zur
Klageerhebung noch n icht abgelaufen. Die Verjäh-
rungsf rist beträgt 30 Jahre. Dem Beklagten kommt
die dreijährigeVerjährungsfrist des $ 51 BRAO nicht
zugute. Die Anwendung des anwaltlichen Berufs-
rechts und damit des S51 BRAO auf eine von dem
Rechtsanwalt ausgeübte Tätig keit setzt voraus, daß
sie auch eine Rechtsberatung zum Gegenstand
hat (BGH,LMS51 BRAO Nr.1;8GH2120,157 [159]:
G I 93, 90 :NJW 1 993, 199 :LM H. 3 n9% S 51 BRAO
Nr. 19). Dieses Erfordernis ist bei einer Treuhand-
tätig keit des Rechtsanwalts dan n vorhanden, wenn
es zu seinen Aufgaben gehört, den Anleger in
den mit der Beteiligung und deren Verwaltung
auftretenden Rechtsfragen zu beraten (BGHZ

1 20, 1 57 : G I 93, 90 : NJW 1 993, 1 99 : LM H. 3 /1 993

551 BRAO Nr. 19 für die treuhänderische Venual-

tung einer steuersparenden Anlagebeteiligung).
Eine derartige Beratungsaufgabe hat der Beklagte
nicht übernommen. Nach der von dem BerGer.

rechtsfeh lerf rei getroffenen Ausleg u n g oblag dem
Beklagten neben der Überwachung der Verwen-
dung der Gelder noch die Verpflichtung, die Anle-
ger auf die typischen wirtschaftlichen Risiken der
Anlage und auf regelwidrige Umstände bei der
Abwicklung der Geschäftstätigkeit durch die Firma
l. hinzuweisen. Damit trafen ihn Überwachungs-
und Aufklärungspflichten, nicht aber die Ver-
pflichtung zu einer Beratung der Anleger auf
zivilrechtlichem und steuerrechtlichem Gebiet.
Auf die Frage, ob sich der Beklagte auf den Ablauf
der dreijährigen Frist des $51 BRAO berufen
könnte oder ob er hieran gehindert wäre, weil er
den Vertragspartner nicht über sein Fehlverhalten

aufgeklärt und damit eine erneute Pflichtverletzung
begangen hätte (sog. Sekundäranspruch; BGHZ
94,380 [385 t.] :Gl 32/85:NJW 1985,2250:LM
S57 BBAO Nr. B; BGH, NJW 1993, 199 [200] :LM H.

3n995 S57 BFAO Nr.19, insoweit in BGHZ120,1S7
nicht abgedruckf), kommt es nicht mehr an.

1. Der Dr. Otto SchmidtVerlag legtdie Dissertation
von Arteaga, lnsolvenzschutz der betrieblichen
Altersversorgung mitarbeitender Gesellschaf-
ter in der Schriftenreihe ,,Rechtsfragen der Wirt-
schaft" vor. Die Arbeit ist ein gelungener Warn-
hinweis im Hinblick auJ die lnsolvenzsicherung.
(Dr. Marco S. Arteaga, lnsolvenzschutz der betrieb-
lichen Altersversorgung mitarbeitender Gesell-
schafter, Dr. Otto Schmidt KG, Köln 1995,352 Seiten,
DM 84,00, tSBN 3-504-68007-5)

2. Erfolgreiche Unternehmensleiter machen sich
in der Regelzu wenig Gedanken über lhre eigene
Altersversorgung. Der Haufe-Verlag hat einen
seh r i nstru ktiven Arbeitsord ner,,Geschäftsf ührer,
Altersversorgung" vorlegt.

Lutz und Langohr-Plato sind ausgewiesene Exper-
ten auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversor-
gung. Sie führen in dem Arbeitsordner durch alle
notwendigen Regelungsbereiche der Altersver-
sorg u n g f ü r G m bH-Geschäftsf ü h rer. Gestaltu n gs-
möglichkeiten werden aufgezeigt. Muster einer
Pensionszusage, der entsprechenden Beschluß-
vorlage für die Gesellschafterversammlung wer-
den vorgelegt. Ebenso f inden Sie ein Muster f ür die
Verpfänd u n g der Rückdecku n gsversicheru ng u nd
einen Beratervertrag, der statt der Barvergütung
eine Pensionszusage enthält.

Zusätzl ich werden i n ei nem Doku mentationstei I d ie

wichtigen arbeits-, steuer- und sozialrechtlichen
Entscheidungen zur Versorgung der Gesellschat
ter-Geschäftsf ü h rer vorgestel lt.

Der Arbeitsordner ist mit einer Software ausgestat-
tet, welche die wichtigsten Muster und Arbeitshilfen
enthält.
(Dr. Joachim Lutz/Dr. Uwe Langohr-Plato, Ge-
schäftslührer-Altersversorgung, 7. Auflage, Haufe-
Verlag, Freiburg 1994, ISBN 3-930-66104-7)
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